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A. Prüfungsauftrag 

 

1. Aufgrund unserer Wahl zum Abschlussprüfer durch die Stadtverordnetenversammlung 

der Stadt Kassel vom 4. Oktober 2021 erteilte uns die Betriebsleitung von 

 

Die Stadtreiniger Kassel - Eigenbetrieb - 

(nachstehend auch "Eigenbetrieb" oder "Stadtreiniger" genannt) 

 

den Auftrag, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 des Eigenbetriebes unter 

Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 gemäß 

§ 27 Abs. 2 EigBGes i. V. m. §§ 316 ff. HGB zu prüfen.  

 

Entsprechend § 27 Abs. 2 EigBGes sind wir ferner beauftragt, eine Prüfung gemäß § 53 

HGrG vorzunehmen. 

 

2. Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die 

anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.  

 

3. Der Bericht ist an den Eigenbetrieb gerichtet. 

 

4. Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit gelten - auch im Ver-

hältnis zu Dritten - die diesem Bericht beigefügten "Besonderen Auftragsbedingungen 

für Prüfungen und prüfungsnahe Leistungen" vom 1. Juli 2020 sowie die "Allgemeinen 

Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" vom 

1. Januar 2017. 

 

5. Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis der Prüfung erstatten wir den vorliegen-

den Bericht, dem der geprüfte Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, 

Anhang), der Lagebericht sowie die Erfolgsübersicht als Anlagen Nr. I bis Nr. V beigefügt 

sind.  
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B. Grundsätzliche Feststellungen 

 

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der Betriebsleitung 

 

6. Im folgenden Abschnitt geben wir zusammengefasst die Beurteilung der Lage des Ei-

genbetriebes durch die Betriebsleitung wieder. 

 

 Allgemein 

• Nach der Betriebssatzung des Eigenbetriebs Stadtreiniger Kassel ist dessen Auf-

gabe die Sicherstellung der Abfallwirtschaft mit Abfallentsorgung, Straßenreini-

gung und Winterdienst. 

• Wesentliche verwertete Stoffe sind Restabfall zur Beseitigung und energetischen 

Verwertung sowie Abfälle zur thermischen Verwertung im Müllheizkraftwerk Kas-

sel, Altpapier zur Verwertung in einer Papierfabrik in Witzenhausen sowie Bio- und 

Grünabfall. 

 

 Abfallwirtschaft 

• In der Stadt Kassel wurden im Jahr 2021 insgesamt 166.620 Mg Abfälle gesam-

melt. Im Vergleich zum Vorjahr ist diese Menge um 1,2 % gestiegen. 

• Seit Anfang 2021 erfolgt die Einsammlung der Leichtverpackung in der Gelben 

Tonne und nicht mehr im Gelben Sack. 

 

 Straßenreinigung/Winterdienst 

• Auch in 2021 fielen für den Eigenbetrieb Reinigungsaufträge weg, da wieder große 

Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt wurden, bei denen der 

Eigenbetrieb in der Vergangenheit mit der Reinigung beauftragt war. 

• Seit Oktober 2021 zählen beim Gehwegwinterdienst auch alle Bushaltestellen in 

der Stadt zu dem Aufgabenbereich des Eigenbetriebs (Erprobung). 

 

 Prognosebericht 

• Bei den geplanten Erträgen sowie Gebühreneinnahmen für das Wirtschaftsjahr 

2022 wird ein Anstieg im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2021 erwartet. 

• Die strategische Ausrichtung des Eigenbetriebs wird laufend an neue rechtliche 

Rahmenbedingungen angepasst. 
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7. Die uns vorgelegten Planungsrechnungen und zugrunde gelegten Annahmen erschei-

nen plausibel. 

 

8. Nach unseren Feststellungen vermittelt diese Beurteilung der Betriebsleitung insgesamt 

ein zutreffendes Bild von der Lage, des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung 

des Eigenbetriebes. Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine Tatsachen bekannt ge-

worden, die diese Aussage in Frage stellen. 
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C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

 

9. Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der Jahresabschluss zum 31. De-

zember 2021 und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021. Diese haben wir darauf-

hin geprüft, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung und die sie ergän-

zenden Bestimmungen der Satzung beachtet worden sind.  

 

Den Lagebericht haben wir zusätzlich daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss 

und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang steht und insge-

samt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt. Dabei haben wir 

auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darge-

stellt sind (IDW PS 350 n.F.). 

 

10. Bei unserer Prüfung haben wir entsprechend § 27 Abs. 2 EigBGes die Vorschriften des 

§ 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bun-

desministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshö-

fen veröffentlichten IDW-Prüfungsstandard "Berichterstattung über die Erweiterung der 

Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" (IDW PS 720) beachtet.  

 

11. Die Beurteilung der Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle 

Wagnisse bedacht und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand des uns er-

teilten Auftrages zur Jahresabschlussprüfung. 

 

12. Unsere Prüfung hat sich nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften 

Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Betriebsleitung zugesi-

chert werden kann. 

 

13. Die Betriebsleitung des Eigenbetriebes ist für die Buchführung, die dazu eingerichteten 

Kontrollen und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie die uns ge-

machten Angaben verantwortlich.  

 

14. Unsere Aufgabe ist es, die von der Betriebsleitung vorgelegten Unterlagen und die ge-

machten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.  
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15. Wir haben unsere Prüfung in der Zeit vom 4. Mai bis 24. Juni 2022 mit Unterbrechungen 

in unseren Geschäftsräumen durchgeführt. Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von 

der CWP Casseler Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Peter GmbH, Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft, Kassel, geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 

versehene Jahresabschluss des Eigenbetriebes Die Stadtreiniger Kassel zum 31. De-

zember 2020.  

 

16. Bei der Durchführung der Prüfung haben wir die Vorschriften der §§ 316 ff. HGB und die 

in den Prüfungsstandards des IDW niedergelegten Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-

schlussprüfung beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung problemorientiert so ange-

legt, dass wir Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich 

auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden  

Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, erkennen konn-

ten. Gegenstand unseres Auftrages waren nicht die Aufdeckung und Aufklärung straf-

rechtlicher Tatbestände (wie z. B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen) und au-

ßerhalb der Rechnungslegung begangene Ordnungswidrigkeiten. Die Prüfung haben wir 

jedoch so angelegt, dass diejenigen Unregelmäßigkeiten, die für die Rechnungslegung 

wesentlich sind, mit hinreichender Sicherheit aufgedeckt werden. Die Verantwortung für 

die Vermeidung und die Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten liegt bei den gesetzlichen 

Vertretern und der Betriebskommission des Eigenbetriebes. 

 

17. Im Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes haben wir uns zunächst ein Ur-

teil über die wirtschaftliche und rechtliche Situation des Eigenbetriebes gebildet. In Ge-

sprächen mit der Betriebsleitung und leitenden Mitarbeitern des Eigenbetriebes haben 

wir uns anschließend ein Bild über die Geschäftsrisiken, die zu wesentlichen Fehlern in 

der Rechnungslegung führen können, gemacht. 

 

Die Prüfung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsys-

tems sowie der Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und La-

gebericht haben wir überwiegend auf der Basis von Stichproben vorgenommen.  

 

Wir haben uns ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen 

Kontrollsystem verschafft, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen 

Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirk-

samkeit des internen Kontrollsystems des Eigenbetriebes abzugeben. 
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18. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der 

wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Ge-

samtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

 

19. Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung unse-

rer vorläufigen Lageeinschätzung des Eigenbetriebes und eine Einschätzung der Wirk-

samkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems des Eigenbetriebes 

zu Grunde. Hierbei haben wir unsere Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über 

das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie mögliche Fehlerrisi-

ken berücksichtigt. 

 

20. Aus den bei der Prüfungsplanung festgestellten Risikobereichen ergaben sich folgende 

Prüfungsschwerpunkte:  

 

• Prüfung der Eröffnungsbilanzwerte, 

• Entwicklung des Anlagevermögens, 

• Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen, 

• Realisierung und periodengerechte Erfassung der Umsatzerlöse und der Material-
aufwendungen, 

• weitere Einzelsachverhalte mit wesentlichen Auswirkungen auf die Darstellung der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. 

 

21. Ausgehend von unserer Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kon-

trollsystems haben wir bei der Festlegung der weiteren Prüfungshandlungen die Grund-

sätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet. 

 

Sowohl analytische Prüfungshandlungen als auch Einzelfallprüfungen wurden nach Art 

und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Orga-

nisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durch bewusste Auswahl 

durchgeführt. 

 

Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der 

einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen. 

 

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 

unsere Beurteilung bildet. 
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22. Wir haben uns davon überzeugt, dass die Eröffnungsbilanzwerte keine falschen Anga-

ben enthalten, die den zu prüfenden Jahresabschluss wesentlich beeinflussen und dass 

die Ausweis-, Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte stetig im Zeitablauf angewen-

det werden. 

 

23. Zur Prüfung des Nachweises der Vermögens- und Schuldposten des Eigenbetriebes 

haben wir u. a.  Saldenbestätigungen für Forderungen und Verbindlichkeiten eingeholt. 

 

24. An der Inventur der Vorräte haben wir nicht teilgenommen. Durch geeignete Stichproben 

haben wir uns jedoch von der Ordnungsmäßigkeit der körperlichen Bestandsaufnahme 

und der Bewertung überzeugt. 

 

25. Die Forderungen und Verbindlichkeiten wurden durch Saldenlisten sowie entsprechende 

Offene-Posten-Listen nachgewiesen. 

 

26. Zum Nachweis der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

hat der Eigenbetrieb zum Bilanzstichtag Saldenbestätigungen angefordert. Auswahl, 

Versand und Rücklauf der Saldenbestätigungen standen unter unserer Kontrolle. Die 

anzufordernden Saldenbestätigungen haben wir risikoorientiert durch bewusste Aus-

wahl festgelegt. Kriterien der Auswahl waren Höhe der einzelnen Forderung oder Ver-

bindlichkeit, Umfang des Geschäftsverkehrs, Überschreitung des Zahlungsziels, Struk-

tur und Ordnungsmäßigkeit des Kontokorrents. 

 

27. Der Nachweis der übrigen Vermögens- und Schuldposten erfolgte durch Bücher, Ver-

träge sowie sonstige Unterlagen und Belege, wie Kassenbücher und Bankauszüge. 

 

28.  Die Arbeit eines versicherungsmathematischen Gutachters wurde für unsere Prüfung 

der Bilanzierung der Rückstellungen für Pensionen und Altersteilzeit verwertet. Wir ha-

ben uns durch geeignete Prüfungshandlungen angemessene und ausreichende Prü-

fungsnachweise darüber verschafft, dass die Arbeit des Versicherungsmathematikers 

den Zwecken der Abschlussprüfung genügt. Insbesondere haben wir uns gemäß IDW 

PS 322 n.F. ein Bild von der fachlichen Kompetenz und der beruflichen Qualifikation des 

Sachverständigen, von dessen Unparteilichkeit, Unbefangenheit und Eigenverantwort-

lichkeit sowie über Art und Umfang seiner Tätigkeit gemacht. Wir haben die Arbeit des 

Sachverständigen für geeignet befunden, sie bei der Bildung unseres Prüfungsurteils zu 

verwerten. 
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29. Von der Betriebsleitung und den zur Auskunft benannten Personen sind alle erbetenen 

Aufklärungen und Nachweise bereitwillig erbracht worden. Die Betriebsleitung hat uns 

in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchfüh-

rung und dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 alle bilanzierungspflichtigen 

Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtli-

che Aufwendungen und Erträge enthalten sowie alle erforderlichen Angaben gemacht 

sind. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres ha-

ben sich nach dieser Erklärung nicht ergeben und sind uns bei unserer Prüfung auch 

nicht bekannt geworden. Die Betriebsleitung hat hierin ferner erklärt, dass der Lagebe-

richt auch hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage des 

Eigenbetriebes wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 289 HGB und  

§ 26 EigBGes erforderlichen Angaben enthält.  
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D. Feststellungen und Erläuterungen zu Rechnungslegung,  
Jahresabschluss und Lagebericht 

 

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

 

1. Vorjahresabschluss 

 
30. Der Vorjahresabschluss wurde von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel 

am 8. November 2021 festgestellt. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung beschloss, den Jahresüberschuss des Geschäfts-

jahres 2020 der allgemeinen Rücklage zuzuführen. 

 

Der Vorjahresabschluss wurde im Amtsblatt der Stadt Kassel/6. Jahrgang/11. Februar 

2022/Nr. 009 veröffentlicht.  

 
 

2. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

 

31. Das vom Eigenbetrieb eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem 

(IKS) sieht dem Geschäftszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisa-

tion und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor. Es ist nach unseren Feststellungen grundsätz-

lich dazu geeignet, die vollständige und richtige Erfassung, Verarbeitung, Dokumenta-

tion und Sicherung des Buchungsstoffes zu gewährleisten. 

 

 Die Finanzbuchhaltung einschließlich der Nebenbuchhaltung für Debitoren und Kredito-

ren sowie der Kostenrechnung wird über das EDV-Programm DIAMANT / 3 Version 

4.2.03 der DIAMANT Software GmbH und Co. KG, Bielefeld, abgewickelt. Das Anlage-

vermögen wird auf einer separaten EDV-Anlage mit der Diamant-Anlagenbuchhaltungs-

Software geführt. Für die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegungssoftware hat eine 

Softwarebescheinigung der KPMG AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bielefeld, vom 

30. Mai 2016 für die Version 3.8 vorgelegen. Nach schriftlicher Bestätigung der DIA-

MANT Software GmbH und Co. KG wurden seit diesem Zeitpunkt keine wesentlichen 

Veränderungen der Software vorgenommen. 
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 Die Lohn- und Gehaltsabrechnung wird über das Personalabrechnungsprogramm der 

ekom 21 in Zusammenarbeit mit dem kommunalen Gebietsrechenzentrum in Gießen 

erstellt und automatisch in die Finanzbuchhaltung übernommen. 

 

Die Informationen, die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommen wurden, füh-

ren zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lage-

bericht. 

 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften  

Unterlagen nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich 

der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (und den ergänzenden Bestimmungen 

der Betriebssatzung) entsprechen. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen. 

 

 

3. Jahresabschluss 

 

32. Der Jahresabschluss wurde ordnungsgemäß aus den Konten des Eigenbetriebes ent- 

wickelt. Die Vermögens- und Schuldposten sind ausreichend nachgewiesen sowie rich-

tig und vollständig erfasst. Sie sind unter Beachtung der Vorschriften des HGB für 

"große" Kapitalgesellschaften, der Betriebssatzung und der Grundsätze ordnungsmäßi-

ger Buchführung angesetzt und bewertet.  

 

Der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit wurde beachtet.  

 

Der Ausweis ist nach den Vorschriften für "große" Kapitalgesellschaften vorschriftsmä-

ßig erfolgt. In dem Anhang sind die erforderlichen Angaben richtig und vollständig auf-

genommen; er entspricht den gesetzlichen Vorschriften. 

 

33. Die Bezüge der Betriebsleitung wurden im Anhang angegeben. 

 

  Im Ergebnis können wir feststellen, dass der Jahresabschluss insgesamt unter 

Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-

hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbe-

triebes vermittelt. 

 



 

 

 

  
 

- 11 - 

4. Lagebericht 

 

34. Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften nach § 289 HGB sowie nach 

§ 26 EigBGes.  

 

 

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

 

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

 

35. Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. 

 

 

2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen  

 
36. Zu den im Berichtsjahr angewandten wesentlichen Bewertungsgrundlagen verweisen 

wir auf die Angaben des Eigenbetriebs im Anhang. Änderungen in den Bewertungs-

grundlagen einschließlich der Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrech-

ten und der Ausnutzung von Ermessensspielräumen sowie sachverhaltsgestaltende 

Maßnahmen mit Auswirkungen auf die durch den Jahresabschluss vermittelte Darstel-

lung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage waren im Berichtsjahr nicht zu verzeich-

nen. 
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III. Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

 

1. Vermögenslage 

 

37. Zur Beurteilung der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebes haben wir in der 

nachstehenden Übersicht die Bilanzposten nach Liquiditätsgesichtspunkten in Gruppen 

zusammengefasst und den Vorjahreswerten gegenübergestellt. 

 

 Hierbei haben wir zur Verbesserung der Klarheit der Darstellung  

• die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens dem Sachanla-

gevermögen zugerechnet,  

• die Rechnungsabgrenzungsposten den Forderungen und den Verbindlichkeiten 

zugeordnet. 

• die im Folgejahr fälligen Tilgungen der Darlehen wurden den kurzfristigen Verbind-

lichkeiten zugerechnet 

• die Pensionsrückstellungen dem langfristigen Fremdkapital zugerechnet. 
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Strukturbilanz 

 

Veränderung

T€  % T€  % T€

Aktiva

Anlagevermögen

Sachanlagen 15.411   40,6       15.767   43,5       356 -              

15.411   40,6       15.767   43,5       356 -              

Umlaufvermögen

Vorräte 788        2,1         719        2,0         69                 

Forderungen 8.764     23,1       7.382     20,4       1.382            

Flüssige Mittel 12.988   34,2       12.377   34,1       611               

22.540   59,4       20.478   56,5       2.062            

Summe der Aktiva 37.951   100,0     36.245   100,0     1.706            

Passiva

Eigenkapital 13.890   36,6       11.493   31,7       2.397            

Fremdkapital

lang- und mittelfristiges 15.230   40,1       16.608   45,8       1.378 -           

kurzfristiges 8.831     23,3       8.144     22,5       687               

24.061   63,4       24.752   68,3       691 -              

Summe der Passiva 37.951   100,0     36.245   100,0     1.706            

31. Dezember 202031. Dezember 2021

 

 

38. In der nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen aufbereiteten Bilanz hat sich das An-

lagevermögen um T€ 356 auf T€ 15.411 vermindert. Das Umlaufvermögen hat sich um 

T€ 2.062 auf T€ 22.540 erhöht, was sich hier im Wesentlichen aus der Erhöhung der 

Forderungen um T€ 1.382 ergibt. 

 

 Das Eigenkapital hat sich um T€ 2.397 auf T€ 13.890 erhöht. Das Fremdkapital ist um 

T€ 691 auf T€ 24.061 gesunken. Die Veränderung ergibt sich hier im Wesentlichen durch 

die Verminderung des lang- und mittelfristigen Fremdkapitals um T€ 1.378 auf 

T€ 15.230. 
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 Die aus der zusammengefassten Bilanz abgeleitete langfristige Kapitalstruktur ergibt fol-

gendes Bild: 

 

Langfristige Kapitalstruktur 
 

       T€

in  % der 

Bilanzsumme        T€

in  % der 

Bilanzsumme

Sachanlagen und immaterielle 

Vermögensgegenstände 15.411         40,6               15.767         43,5               

Summe des langfristigen

Vermögens 15.411         40,6               15.767         43,5               

Zur Finanzierung standen

zur Verfügung:

Eigenkapital 13.890         36,6               11.493         31,7               

Lang- und mittelfristiges 

Fremdkapital 15.230         40,1               16.608         45,8               

Summe des langfristigen

Kapitals 29.120         76,7               28.101         77,5               

Überdeckung 13.709         36,1               12.334         34,0               

31. Dezember 2021 31. Dezember 2020

 

 

39. Die langfristig gebundenen Vermögensgegenstände werden wie im Vorjahr vollständig 

durch das Eigenkapital und lang- und mittelfristig zur Verfügung stehendes Fremdkapital 

finanziert. 
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2. Finanzlage 

 

40. In der nachfolgenden Kapitalflussrechnung werden die wesentlichen finanziellen Vor-

gänge des Geschäftsjahres 2021 dargestellt. Hieraus ergeben sich die Ursachen für die 

Veränderung der flüssigen Mittel. 

  

2021 2020

T€ T€

1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (operativer Bereich)

Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) 2.397             3.778             

Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Ggst. des Anlagevermögens 2.974             2.944             

Zunahme (+)/Abnahme (-) der langfristigen Rückstellungen 192                190                

Cashflow nach DVFA/SG 5.563             6.912             

Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva 1.556 -            1.481 -            

Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva 405                256 -               

Zunahme (+)/Abnahme (-) der kurzfristigen Rückstellungen 334                1.028             

Cashflow aus Veränderungen des Working Capital 817 -               709 -               

Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Ggst. des Anlagevermögens 184                78 -                 

Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-) 247                271                
Sonstige Beteiligungserträge (-) 70 -                 -                     

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 5.107             6.396             

2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit

Einzahlungen (+) aus Abgängen von Sachanlagevermögen -                     82                  

Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen 2.761 -            2.488 -            

Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen 41 -                 -                     

Erhaltene Zinsen (+) 2                    4                    

Erhaltene Dividenen (+) 70                  -                     

Cashflow aus der Investitionstätigkeit 2.730 -            2.402 -            

3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten -                     5.018             

Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten 1.517 -            1.505 -            

Einzahlungen (+) aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen -                     4                    

Gezahlten Zinsen (-) 249 -               279 -               

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 1.766 -            3.238             

4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe 1-3) 611                7.232             

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 12.377           5.145             

Finanzmittelfonds am Ende der Periode 12.988           12.377           

5. Zusammensetzung des Finanzmittelfonds

Liquide Mittel 12.988           12.377           

Finanzmittelfonds am Ende der Periode 12.988           12.377            
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41. Der Liquiditätsüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (T€ 5.107, Vorjahr: T€ 6.396) 

und die Defizite aus der Finanzierungstätigkeit (T€ - 1.766, Vorjahr: T€ 3.238) und aus 

der Investitionstätigkeit (T€ - 2.730, Vorjahr: T€ - 2.402) führen zu einem Gesamtliquidi-

tätsaufbau von T€ 611 zum Bilanzstichtag: Der Zahlungsmittelbestand am Ende des 

Geschäftsjahrs 2021 beträgt T€ 12.988 und ist somit weiterhin deutlich positiv. 

 

 Der "Cashflow nach DVFA/SG" - als nachhaltig zu betrachtender Teil des operativen 

Cashflows - beträgt T€ 5.563 und entfällt im Wesentlichen auf den Jahresüberschuss 

(T€ 2.397) und die Abschreibungen (T€ 2.974). 

 

 Der "Cashflow aus Veränderungen des Working Capital" - als nicht nachhaltig zu be-

trachtender Teil des operativen Cashflows - beträgt T€ 817, folglich ist das Working Ca-

pital in dieser Höhe gesunken.  

 

 Der Eigenbetrieb war in 2021 und auch bis zum Ende unserer Prüfung jederzeit in der 

Lage, seine finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen. 
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3. Ertragslage 

 

42. Die Ertragslage des Eigenbetriebes ist in der folgenden Tabelle dargestellt: 

 

2021 2020

T€ % T€ % T€ % 

Umsatzerlöse 52.885    99,7 50.793    99,9 2.092      4,1

Betriebliche Erträge 165         0,3 68            0,1 97            142,6

Gesamtleistung 53.050    100,0 50.861    100,0 2.189      4,3

Materialaufwand 22.020    41,5 18.522    36,4 3.498 -     -18,9

Personalaufwand 21.917    41,3 20.987    41,3 930 -        -4,4

Abschreibungen 3.158      6,0 3.816      7,5 658         17,2

Betriebliche  Aufwendungen 3.320      6,3 3.330      6,5 10            0,3

sonstige Steuern 38            0,1 140         0,3 102         72,9

Betriebsaufwand 50.453    95,1 46.795    92,0 3.658 -     -7,8

Betriebsergebnis 2.597      4,9 4.066      8,0 1.469 -     -36,1

Zinsertrag 2              0,0 4              0,0 2 -             -50,0

Zinsaufwand 249         0,5 275         0,5 26            9,5

Finanzergebnis 247 -        -0,5 271 -        -0,5 24            8,9

Ordentliches Ergebnis 2.350      4,4 3.795      7,5 1.445 -     -38,1

Neutrales Ergebnis 109         0,2 53            0,1 56            105,7

Ergebnis vor Ertragsteuern 2.459      4,6 3.848      7,6 1.389 -     -36,1

Ertragsteuern 62            0,1 70            0,1 8              11,4

Jahresüberschuss 2.397      4,5 3.778      7,4 1.381 -     -36,6

Veränderung*

 
  

*) Vorzeichen bezogen auf die Ergebnisauswirkung 

 

 Der Eigenbetrieb erzielte in 2021 einen Jahresüberschuss von T€ 2.397.  

 

 Die Umsatzerlöse stiegen insgesamt um T€ 2.092 auf T€ 52.885. Dabei haben sich die 

Umsatzerlöse aus Abfallentsorgung - einschließlich Sonderabfuhren und sonstigen Ge-

bühren - insgesamt um T€ 1.171 auf T€ 29.061 erhöht. Dabei sind besonders die Um-

satzerlöse aus dem Verkauf von Altpapier wegen gestiegener Preise im Vergleich zum 

Vorjahr stark gestiegen (um T€ 740). Die Gebühren im Bereich der Straßenreinigung 

sind um T€ 266 auf T€ 8.906 gesunken. Deutlich angestiegen sind im Bereich der BgA 

die Erlöse aus der Altpapiersammlung um T€ 1.030 auf T€ 1.884. Die Erlöse aus den 

Leichtverpackungen DSD sind ebenfalls um T€ 344 auf T€ 1.158 angestiegen, die Miete 

für Behälter hingegen ging um T€ 113 auf T€ 1.326 zurück.  
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 Der Materialaufwand hat sich insgesamt um T€ 3.498 deutlich erhöht. Bei den Aufwen-

dungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe war eine Erhöhung, um T€ 771 zu verzeich-

nen, was im Wesentlichen an einem erhöhten Bedarf an Streumitteln wegen des harten 

Winters 2021 lag (+ T€ 242), einem Anstieg bei den Aufwendungen für Kfz-Treibstoffe 

(+ T€ 248) und erhöhtem Aufwand für Ersatzteile (+ T€ 297). Bei den Aufwendungen für 

bezogene Leistungen ist der Anstieg um T€ 2.727 im Wesentlichen verursacht durch 

erhöhte Aufwendungen des Verbrennungsentgelts im MHKW i. H. v. T€ 2.727 sowie um 

T€ 300 gestiegene Aufwendungen für Fremdleistungen wegen neuer Dienstleistungen 

im Papierbereich.  

  

 Der Personalaufwand hat sich insgesamt um T€ 930 erhöht. Bei den Löhnen und Ge-

hältern war insgesamt ein Anstieg, um T€ 732 zu verzeichnen, wobei der Anstieg im 

Wesentlichen aus den Löhnen resultiert. Bei den sozialen Abgaben und Aufwendungen 

für Altersvorsorge ist eine Erhöhung um T€ 198 zu verzeichnen, was im Wesentlichen 

auf höhere Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen und Versorgungsleitungen zurück-

zuführen ist. 

 

 Das Betriebsergebnis hat sich um T€ 1.469 auf T€ 2.597 verschlechtert.  

 

 Das Finanzergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der geringeren Zinsbe-

lastungen um T€ 24 verbessert.  
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 Das neutrale Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen: 

 

2021 2020

T€ T€

Neutrale Erträge

Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen 47           82        

Auflösung Rückstellung 43           40        

Übrige periodenfremde Erträge 70           36        

160         158      

Neutrale Aufwendungen 

Verluste aus Anlagenabgängen -              4          

Übrige periodenfremde Aufwendungen 51           101      

51           105      

Neutrales Ergebnis 109         53         

  

 Das Jahresergebnis hat sich insgesamt gegenüber dem Vorjahr um T€ 1.381 (37 %) auf 

T€ 2.397 verschlechtert. 
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4. Mehrjahresvergleich 

 
43. Die Entwicklung des Eigenbetriebs zeigt folgender Mehrjahresvergleich. 
 

 

2021 2020 2019

Umsatzerlöse T€ 52.885 50.793 50.408

Gesamtleistung T€ 53.210 51.018 50.690

Materialaufwand T€ 22.020 18.521 20.681

von Gesamtleistung % 41,4 36,3 40,8

Personalaufwand T€ 21.917 20.987 20.520

von Gesamtleistung % 41,2 41,1 40,5

Betriebsergebnis T€ 2.706 4.119 3.007

von Gesamtleistung % 5,1 8,1 5,9

Jahresergebnis T€ 2.397 3.778 2.635

   von Gesamtleistung % 4,5 7,4 5,2

Abschreibungen T€ 3.158 3.816 3.024

Eigenkapital T€ 13.890 11.493 7.715

vom Gesamtkapital % 36,6 31,7 27,6

Eigenkapitalrentabilität % 17,3 32,9 34,2

Gesamtkapital T€ 37.951 36.245 27.993
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E. Feststellungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz 

 

44. Bei unserer Prüfung haben wir gemäß § 27Abs. 2 EigBGes die Vorschriften des § 53 

Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG beachtet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die 

Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung 

mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, den Bestimmungen der Betriebs-

satzung und der Geschäftsordnung für die Betriebsleitung geführt worden sind.  

 

45. Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht in der Anlage Nr. VIII dar-

gestellt.  

 

Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, 

die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäfts-

führung von Bedeutung sind. 
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F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 
 

 

46. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 24. Juni 

2022 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 

 
"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An Die Stadtreiniger Kassel - Eigenbetrieb -, 

Kassel 
 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Die Stadtreiniger Kassel - Eigen-

betrieb -, Kassel, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- 

und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 

sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungs-

methoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Eigenbetriebs für 

das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

● entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 

Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen i. V. m. den 

einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 

Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs-

mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 

der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2021 sowie 

seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 

2021 und 

● vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 

des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Ein-

klang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften des Eigenbetriebsge-

setzes des Bundeslandes Hessen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapi-

talgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen 

und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-

dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

geführt hat. 

 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstim-

mung mit § 317 HGB und § 27 Abs. 2 EigBGes unter Beachtung der vom Institut der 

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-

schlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 
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Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 

Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend 

beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den 

deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere 

sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen er-

füllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausrei-

chend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-

schluss und zum Lagebericht zu dienen. 

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der Betriebskommission für den 

Jahresabschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlus-

ses, der den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen i. V. m. 

den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 

Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresab-

schluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwort-

lich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grunds-

ätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung 

eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten 

oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verant-

wortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 

beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang 

mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber 

hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrund-

satzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tat-

sächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe-

richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt 

sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den 

Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen i. V. m. den ein-

schlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-

ten entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-

stellt. 

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnah-

men (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lagebe-

richts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften des Eigenbetriebsge-

setzes des Bundeslandes Hessen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalge-

sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausrei-

chende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
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Die Betriebskommission ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungs-

prozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-

richts 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 

des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-

schluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – fal-

schen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 

Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jah-

resabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 

steht, den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen i. V. m. 

den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 

Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-

treffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsur-

teile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 

dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 27 EigBGes unter Beachtung der 

vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-

mäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung 

stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resul-

tieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden 

könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlus-

ses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten be-

einflussen. 

 

Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) enthält unter 

https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie eine wei-

tergehende Beschreibung der Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 

Jahresabschlusses und des Lageberichts. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres 

Bestätigungsvermerks. 

 

Würzburg, 24. Juni 2022 

 Göken, Pollak und Partner 
 Treuhandgesellschaft mbH 

 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/ 
 Steuerberatungsgesellschaft 

 

 (Weisbach) (Tameling-Meyer) 
 Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer" 

 

 

  

https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie
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47. Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vor-

schriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprü-

fungen (IDW PS 450 n.F.). 

 

Würzburg, 24. Juni 2022 

 Göken, Pollak und Partner 
 Treuhandgesellschaft mbH 

 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/ 
 Steuerberatungsgesellschaft 

 

  

 

 (Weisbach) (Tameling-Meyer) 
 Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 
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Bilanz zum 31.12.2021
Die Stadtreiniger Kassel 

- Eigenbetrieb -

 Stand 2021 2020
alle Angaben in Euro

A K T I V S E I T E

A. ANLAGEVERMÖGEN

116.500,00 128.342,00

5.406.933,83 5.906.669,83
5.299.988,97 5.943.102,97

545.587,00 636.282,00
2.555.019,00 2.552.434,00

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche 
Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und 

Werten

II. Sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit 

Geschäfts-, Betriebs und anderen Bauten
2. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr

3. Maschinen und maschinelle Anlagen

4. Betriebs- und Geschäftsausstattung
5. Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau 1.486.774,54 15.294.303,34 15.410.803,34 600.510,99

B. UMLAUFVERMÖGEN

787.961,93 719.169,42

2.700.488,21 2.082.564,25
(Vorjahr: 0,00)

2.199.487,13 3.342.186,09

I. Vorräte
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

davon Restlaufzeit > 1 Jahr: 0,00

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 

davon Restlaufzeit > 1 Jahr: 0,00 (Vorjahr: 0,00)

3. Forderungen gegen die Gemeinde / andere Eigenbetriebe 3.733.907,84 1.847.401,82
davon Restlaufzeit > 1 Jahr: 0,00 (Vorjahr: 0,00)

4. Sonstige Vermögensgegenstände 91.830,61 8.725.713,79 103.956,38
davon Restlaufzeit > 1 Jahr: 0,00 (Vorjahr: 0,00)

III. Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten
Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 12.988.468,57 22.502.144,29 12.377.160,15

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
Rechnungsabgrenzungsposten 37.905,18 5.264,35

37.950.852,81 36.245.044,25

 Stand 2021 2020
alle Angaben in Euro

P A S S I V S E I T E

A. EIGENKAPITAL

511.300,00 511.300,00

10.981.560,06 7.203.712,78

I. Stammkapital

II. Rücklagen
Allgemeine Rücklagen

III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2.396.847,60 13.889.707,66 3.777.847,28

B. RÜCKSTELLUNGEN

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen 5.404.752,00 5.266.405,00
2. Steuerrückstellungen 1.195,53 29.830,83
3. Sonstige Rückstellungen 5.152.956,90 10.558.904,43 4.736.814,61

C. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.086.613,20 984.284,37
davon Restlaufzeit < 1 Jahr: 1.069.222,96 (Vorjahr: 984.284,37)

2. Verbindlichkeitenn gegenüber verbundenen Unternehmen 110.772,13 43.476,74
davon Restlaufzeit < 1 Jahr: 110.772,13 (Vorjahr: 43.476,74)

3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde / anderen Eigenbetrieben 11.865.735,18 13.263.172,88
davon Restlaufzeit < 1 Jahr: 2.040.929,18 (Vorjahr: 1.921.066,88)

4. Sonstige Verbindlichkeiten 185.213,06 13.248.333,57 178.434,22
davon Restlaufzeit < 1 Jahr: 185.213,06 (Vorjahr: 178.434,22)

davon aus Steuern: 154.561,34 (Vorjahr: 147.575,93)

davon i. R. soz. Sicherheit: 0,00 (Vorjahr: 0,00)

D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
Rechnungsabgrenzungsposten 253.907,15 249.765,54

E. SONSTIGE PASSIVA
Kalkulatorische Kosten 0,00 0,00

37.950.852,81 36.245.044,25
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Gewinn- und Verlustrechnung
Die Stadtreiniger Kassel

- Eigenbetrieb -

alle Angaben in Euro  Stand 01.01. bis 31.12.2021 31.12.2020

alle Angaben in Euro

52.885.275,99 50.792.696,89

324.927,97 53.210.203,96 225.599,90

3.108.516,09 2.337.214,38

18.911.568,10 22.020.084,19 16.184.200,55

16.655.327,24 15.923.550,95

5.261.186,27 21.916.513,51 5.063.260,14

3.158.282,86 3.816.192,30

3.371.571,66 3.435.254,54

2.265,16 3.646,90

249.086,83 274.985,13

2.496.930,07 3.987.285,70

1. Umsatzerlöse

2. Sonstige betriebliche Erträge

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für

die Altersversorgung
davon für Altersversorgung: 1.669.667,12 (Vorjahr: 1.647.078,46)

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des 

Anlagevermögens und Sachanlagen

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

10. Steuern von Einkommen und vom Ertrag 62.389,85 69.440,17

11 Ergebnis nach Steuern von Einkommen und Ertrag 2.434.540,22 3.917.845,53

12. Sonstige Steuern 37.692,62 -139.998,25

13 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 2.396.847,60 3.777.847,28

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresergebnisses:

a) Tilgung aus dem Gewinnvortrag           -

b) Ausgleich aus dem Haushalt der Gemeinde           -

c) Vortrag auf neue Rechnung / den allgemeinen Rücklagen zuführen 2.396.847,60
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ANHANG 

Die Stadtreinger Kassel 

- Eigenbetrieb -

Seite 1 von 13 

1. Grundlegende Angaben zum Unternehmen und zur Bilanzierung

Der Eigenbetrieb "Die Stadtreiniger Kassel" ist ein kommunaler Eigenbetrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit gemäß§§ 115 

und 127 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und§ 1 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes). Träger des 
Eigenbetriebs ist die Stadt Kassel. 

Der Jahresabschluss des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2021- bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang 

und Lagebericht - wird nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes i. d. F. vom 09. Juni 1989 (EigBGes), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 16. Dezember 2011 (GVBI I.S.786, 800) aufgestellt. 

Auf den Jahresabschluss werden gemäß§ 22 EigBGes die Vorschriften über die Rechnungslegung für große 

Kapitalgesellschaften des Dritten Buches des deutschen Handelsgesetzbuches (HGB) sinngemäß angewendet. 

Die Gliederung der Bilanz erfolgt gemäß§ 23 EigBGes in Anwendung des Formblattes 1 der „Verordnung zur Bestimmung der 

Formblätter für den Jahresabschluss für Eigenbetriebe" vom 09. Juni 1989. 

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird gemäß§ 24 EigBGes nach dem Formblatt 2 der oben genannten Verordnung aufgestellt. 

Dabei kommt das Gesamtkostenverfahren zur Anwendung. Gemäß§ 24 EigBGes wurde das Jahresergebnis für einzelne 

Betriebszweige in einer Erfolgsübersicht dargestellt, welche sich nach Formblatt 3 der oben genannten Verordnung gliedert. 

Soweit das Handelsgesetzbuch den Kapitalgesellschaften Wahlrechte bezüglich der Angaben in der Bilanz oder im Anhang 

einräumt, werden diese im Anhang erläutert. 

Nach§ 112 Abs. 5 HGO hat die Stadt Kassel einen Gesamtabschluss aufzustellen, in den auch Aufgabenträger mit 

kaufmännischer Rechnungslegung einzubeziehen sind. Der Eigenbetrieb wird in Übereinstimmung mit der 

Gesamtabschlussrichtlinie der Stadt Kassel als vollkonsolidiertes Unternehmen betrachtet. 

Der Lagebericht wird gemäß§ 26 EigBGes in Verbindung mit§ 289 HGB aufgestellt. 

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Es werden die Bilanzierungsmethoden der§ 242 ff des deutschen HGB angewendet. Änderungen oder Anpassungen an den 

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsatzen werden grundsätzlich nicht vorgenommen. 

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, einschließlich Nebenkosten, abzüglich 

Anschaffungspreisminderungen und, soweit es sich um abnutzbare Vermögensgegenstände handelt, vermindert um die 

planmäßigen Abschreibungen bilanziert. 

Die immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, geschmälert um lineare Abschreibungen (bei einer 

betrieblichen Nutzungsdauer von bis zu vier Jahren), bewertet. Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände des 

Anlagevermögens werden nicht aktiviert. 

Gebäude und Sachanlagen werden im Rahmen der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer in Anlehnung an die steuerlichen Afa
Tabellen linear abgeschrieben. 
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ANHANG 

Die Stadtreinger Kassel 
- Eigenbetrieb -

Seite 4 von 13 

Unter den Forderungen gegen verbundene Unternehmen werden im Berichtsjahr aufgrund der Einbeziehung des Eigenbetriebs 
in den Gesamtabschluss der Stadt Kassel folgende Leistungsbeziehungen zu anderen Unternehmen ausgewiesen, die ebenfalls in 
den Gesamtabschluss der Stadt Kassel einbezogen werden: 

Forderungen geg. verbund. Unternehmen 131.12.20211 j 31.12.202011 Veränderung! 

Klinikum der Stadt Kassel 58,3 T€ 46,7 T€ 11,5 T€ 
SWA Kassel GmbH via GWG Service GmbH 0,0T€ 1,5 T€ -1,5 T€
Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG) 6,6 T€ 9,9T€ -3,3 T€
Städtische Werke Energie + Wärme 0,8 T€ 2,3 T€ -1,5 T€
Müllheizkraftwerk Kassel GmbH 1.989,8 T€ 3.228,2 T€ -1.238,4 T€
Städtische Werke Netz u. Service l,0T€ 1,2 T€ -0,1 T€
GWG der Stadt Kassel GmbH 110,2 T€ 47,0 T€ 63,2 T€
GWG Service GmbH 0,0T€ 0,1 T€ -0,1 T€
Klinikum Kassel GmbH via ZB Bau u. Technik 2,7 T€ 0,9T€ 1,8 T€
Kassel Marketing GmbH 28,3 T€ 3,0T€ 25,2 T€
Kassel Marketing GmbH - Kongress Palais 1,8 T€ 1,4 T€ 0,4 T€

Summe 2.199,5 T€ 3.342,2 T€ -l.142,7T€

Zur besseren Darstellung der finanziellen Beziehungen zur Stadt Kassel werden seit 2019 die Gebührenforderungen unter den 
Forderungen gegen die Gemeinde/ Stadt Kassel ausgewiesen. Dies erfolgt, weil die Stadt Kassel der hoheitlichen Aufgabe 
nachkommt, die Gebühren abzurechnen und diese Gelder zunächst auch vereinnahmt. 

Der Saldo der ausstehenden Gebührenforderungen wird'dem Eigenbetrieb von der Stadt Kassel mitgeteilt. 
Für die offenen Gebührenforderungen wurden ebenfalls Einzel- und Pauschalwertberichtigungen, wegen voraussichtlicher 
Uneinbringlichkeit gebildet. 

Der bei der Pauschalwertberichtigung angewandte Satz in Höhe von 20% ist insofern vertretbar, weil es sich bei Gebühren um 
hoheitliche Ansprüche der Stadt Kassel handelt, die im Regelfall direkt zur Fälligkeit vom Bankkonto des Haus- beziehungsweise 
Grundbesitzers abgebucht werden. Da trotzdem im März des Folgejahres noch Gebühren aus dem Vorjahr ausstehen, ist hier 
von einem erheblichen Ausfallrisiko auszugehen. 

Kassenbestand. Guthaben bei Kreditinstituten 

Der Nachweis der Kassenbestände wurde anhand von ordnungsgemäß geführten Kassenbüchern erbracht. 

Auf dem Geldtransitkonto befinden sich zum Bilanzstichtag noch nicht gutgeschriebene Bargeldbeträge aus Erlösen der 
Recyclinghöfe und der Kantine einschließlich EC-Cash; die Gutschriften hierfür erfolgten auf dem Konto bei der Kasseler 
Sparkasse bis zum 08. Januar 2022. 

ber Bestand des bei der Kasseler Sparkasse geführten Kontos wurde durch entsprechende Auszüge dokumentiert. Das 
Bankkonto wird von der Stadt Kassel geführt. 
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Eigenkapital 

Eigenkapitalspiegel 

Stammkapital 

Allgemeine Rücklage 

Jahresergebnis 

Summe 

Bestand 

zum 

01.01.2021 

511,3 T€ 

7.203,7 T€ 

3.777,8 T€ 

11.492,9 T€ 

ANHANG 

Ergebnis 

Vorjahr 

Verwendung 

0,0 T€ 

3.777,8 T€ 

-3.777,8 T€

0,0T€ 

Ergebnis 

lfd. Jahr vor 

Verwendung 

0,0T€ 

0,0T€ 

2.396,8 T€ 

2.396,8 T€ 

Bestand 

zum 

31.12.2021 

511,3 T€ 

10.981,6 T€ 

2.396,8 T€ 

13.889,7 T€ 

Die Stadtreinger Kassel 

- Eigenbetrieb -

Seite 5 von 13 

Die Stammeinlage wurde in Form von Grundstücken eingebracht. Die Stammeinlage beträgt nach§ 5 Abs. 1 der Betriebssatzung 

€ 511.291,88. Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 01. März 2004 wurde das Stammkapital um€ 8,12 

auf € 511.300,00 erhöht. Seitdem blieb die Höhe unverändert. 

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 08. November 2021 wurde der Jahresabschluss 2020 festgestellt; der 

Jahresüberschuss aus dem Wirtschaftsjahr in Höhe von 3.777,8 T€ wurde gemäß Beschlussvorlage der allgemeinen Rücklage 

zugeführt. 

Der Jahresüberschuss für das Wirtschaftsjahr 2021 beträgt 2.396,8 "JE. 

Rückstellungen 

Rückstellungsspiegel Bestand zum Verbrauch Auflösung Zuführung Auf-/ Bestand zum 

01.01.2021 in 2021 in 2021 in 2021 Abzinsung 31.12.2021 

Pensionen 5.266,4 T€ 297,6 T€ 0,0T€ 318,3 T€ 117,7 T€ 5.404,8 T€ 

Gewerbesteuer 14,7 T€ 14,7 T€ 0,0T€ 0,6T€ 0,0 T€ 0,6T€ 

Körperschaftsteuer 15,1 T€ 15,1 T€ 0,0T€ 0,6T€ 0,0T€ 0,6T€ 

Deponie Steinertfeld 400,0T€ 0,0T€ 0,0T€ 0,0T€ 0,0T€ 400,0T€ 

Verwertungsant. Gew.-Abfall 2.668,9 T€ 0,0T€ 0,0T€ 203,2 T€ 0,0 T€ 2.872,2 T€ 

Entsorgungsleistungen 19,4 T€ 19,4 T€ 0,0T€ 21,8 T€ 0,0T€ 21,8 T€ 

Beteiligungsentgelte 0,0T€ 0,0T€ 0,0T€ 101,0T€ 0,0T€ 101,0T€ 

Diverse Leistungen 41,7T€ 0,0T€ 41,7 T€ 28,7 T€ 0,0T€ 28,7 T€ 

Altersteilzeit 50,4 T€ 10,9 T€ 0,0T€ 64,31€ 0,2T€ 103,9 T€ 

Urlaubsausgleich 497,8 T€ 497,8 T€ 0,0T€ 397,7 T€ 0,0T€ 397,7 T€ 

Freizeitguthaben 645,1 T€ 645,1 T€ 0,0 T€ 802,7 T€ 0,0T€ 802,7 T€ 

Leistungsentgelte (LOB) 69,8 T€ 69,8 T€ 0,0T€ 70,0 T€ 0,0T€ 70,0T€ 

unständ. Entgeltbestandteile 155,8 T€ 155,8 T€ 0,0T€ 181,3 T€ 0,0T€ 181,31€ 

Prä mienleistung(en) 10,0 T€ 10,01€ 0,0T€ 10,0T€ 0,01€ 10,01€ 

Jahresabschluss 56,7 T€ 55,71€ 1,0T€ 52,0 T€ 0,0T€ 52,0 T€ 

Aufbewahrungsverpflichtung 121,1 T€ 9,5 T€ 0,0T€ 0,0T€ 0,0T€ 111,7 T€ 

Summe 10.033,1 T€ 1.801,5 T€ 42,7 T€ 2.252,2 T€ 117,9 T€ 10.558,91€ 
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Die Verpflichtung des Eigenbetriebs wurde aus dem versicherungsmathematischen Gutachten der Mercer Deutschland GmbH 

vom 17. März 2022 übernommen. 

Unter Berücksichtigung der Auffassung des Instituts der Wirtschaftsprüfer IDW haben wir auf eine weitergehende Prüfung der 

ermittelten Wertansätze
.
verzichtet. Wir haben uns davon überzeugt, dass dem Gutachter alle erforderlichen Angaben und 

Unterlagen vollständig zur Verfügung standen. 

Bei der Bewertung wurde ferner ein Rententrend von 2,50% p. a. angenommen. 

Ermittlung des Unterschiedsbetrages nach§ 253 Abs. 6 HGB: 

Durchnittszinssatz 10 Jahre 

Durchnittszinssatz 7 Jahre 

1,87% 

1,35% 

Unterschiedsbetrag nach§ 253 Abs. 6 HGB 

5.404,8 T€ 

5.772,6 T€ 

367,8 T€ 

Die Veränderungen zu den Pensionsrückstellungen sind in der Gewinn- und Verlustrechnung nach§ 275 Abs. 2 Ziffer 6b HGB 

unter "Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung" ebenso wie auch die laufenden Zahlungen ausgewiesen; die 

Zinsaufwendungen dagegen unter der Position "Zinsen und ähnliche Aufwendungen". 

zu Steuerrückstellungen 

Steuerrückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags 

passiviert. 

zu Sonstige Rückstellungen 

Riickstelllmg für Deponie Steioectfeld 

Die Rückstellung für die Deponie Steinertfeld ist eine Rückstellung für Sickerwasser aus der Sickerwassererfassung an der 

Altablagerung Steinertfeld in Kaufungen, weil seit Inbetriebnahme der Sickerwasseranlage mit Datum 29.10.1986 Sickerwasser 

aus der Altablagerung in die Verbandskanalisation des Abwasserverbandes Losse-Nieste-Söhre eingeleitet werden. Das 

Langzeitverhalten von Altablagerungen mit Abfällen aus zum Teil unbekannter Herkunft kann seitens wissenschaftlicher und 

abfalltechnischer Fachleute nicht hinreichend beschrieben werden. Der Austrag von Schwermetallen und organischen 

Substanzen im Sickerwasser wird analytisch ermittelt und dient zur Bewertung des Schadstoffgehaltes. Danach ist aus heutiger 

Sicht bis auf unbestimmte Zeit mit der Sickerwassereinleitung in den Kanal des Abwasserverbandes zu rechnen. Der jährlich 

anfallende Betrag von rund€ 20.000,00 für die Einleitung des Sickerwassers wurde mit einem Zins von 5% kapitalisiert und 

daraus die Rückstellung in Höhe von€ 400.000,00 gebildet. 

Derartige Rückstellungen dürfen seit dem 01. Januar 2010 nicht mehr gebildet werden. Gern. Art. 67 Abs. 3 EGHGB darf die 

Rückstellung jedoch beibehalten oder zu Gunsten der Rücklagen eigenkapitalerhöhend aufgelöst werden. Wir haben von dem 

Wahlrecht Gebrauch gemacht und die Rückstellung beibehalten. 

Riickstellimg fjjr Yerwertungsaoteil Gewerbeabfall 

Nach einer höheren Generierung der Gewerbeabfallmengen im MHKW Kassel wurden dort die Kosten reduziert, was zu einer 

möglichen Rückzahlungsverpflichtung gegenüber der Stadt Kassel führt. Aus diesem Grund wurde eine entsprechende 

Rückstellung gebildet. 

Riickstell,mg für Yerwalt11ngsrechtsstreit 

Nach Rücksprache mit den für Rechtsbelange zuständigen Mitarbeite;r sind anhängige oder erwartete Prozesse mit signifikanten 

Risiken, die eine Rückstellung erfordern würden, nicht bekannt. 
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Riickstellung für ausstehende Entsorgung 

Für die bis zum Bilanzstichtag auf den Recyclinghöfen angelieferten und dort zu dem Zeitpunkt auch noch gelagerten Abfälle, 
wurde eine Bestandsaufnahme vorgenommen. Auf dieser Grundlage wurden die Kosten für die Beseitigung und Entsorgung 
ermittelt und als Rückstellung eingebucht. 

Rückstellungen für diverse Leistungen 

Für die noch ausstehenden Abrechnungen für Fernwärme für Dezember und für Kommunikationsaufwendungen des 
abgelaufenen Wirtschaftsjahres wurden entsprechende Rückstellungen angesetzt. 

RiicksteH1mg für Beteiligungsentgelte 

Für mehrere Betreiber von Dualen Systemen steht noch die Herausgabe von Papierverpackungen aus, beziehungsweise ist mit 
einer Abrechnung von Erlösbeteiligungen in diesem Zusammenhang zu rechnen. Die Kosten hierfür wurden ermittelt und als 
Rückstellung berücksichtigt. 

Riickstelhmg für Altersteilzeit 

infolge von Altersteilzeitvereinbarungen gemäß der Altersteilzeitregelung war eine Rückstellung zu bilden. Für alle 
Arbeitnehmer wurde das sogenannte "Blockmodell" gewählt, das je zur Hälfte in der Vereinbarung eine Beschäftigungsphase 
mit unverminderter Arbeitszeit und einer sich daran anschließenden Freizeitphase besteht. 
Der Ausweis erfolgte nach der Ermittlung durch die Mercer Deutschland GmbH vom 14. Februar 2022 auf Basis der bislang 
gültigen Rechtslage. 
Für die Berechnung des Rückstellungsbetrags wurde ein Rechnungszinssatz von 0,30% und ein jährlicher Gehaltstrend von 
2,50% zugrunde gelegt. 
In der Rückstellung für Verpflichtungen aus Altersteilzeitverträgen ist ein Zinsanteil enthalten, der unter der Position "Zinsen 
und ähnliche Aufwendungen" ausgewiesen wird. 

Riickstellung für llrfaubsausgleicb 

Für die zum Bilanzstichtag 2021 noch nicht genommenen 1.722 Urlaubstage (im Vorjahr: 2.209} wurde eine Rückstellung, 
bewertet mit durchschnittlichen Personalkosten einschließlich Sozialversicherungsanteilen, berechnet. 
Die bereits feststehende Tariferhöhung in 2022 wurde dabei mit einem Jahresmittelwert von 1,345% (im Vorjahr: 1,050% 
berücksichtigt. 

Riickstellung fiir Freizeitguthaben 

Für d·ie sich aus dem Zeiterfassungssystem ergebenden Mehrstunden wurde die Rückstellung für zu gewährenden 
Freizeitausgleich ermittelt. 

Das Guthaben von 22.107,23 Stunden (im Vorjahr: 22.330,17} wurde mit den durchschnittlichen Personalkosten einschließlich 
den Sozialversicherungsanteilen bewertet, wobei auch hier die bereits feststehende Tariferhöhung in 2022 berücksichtigt 
wurde. 

Riickstell1mg fiir I eist1mgsentgelt I OB 

Die Rückstellung für die leistungsorientierte Bezahlung (LOB) beträgt 20% des Gesamtvolumens der ständigen Monatsentgelte 
des Jahres 2021. 

Der Betrag wird als Erfolgsprämie grundsätzlich bei Erreichen eines positiven betriebswirtschaftlichen Ergebnisses im März 
2022 ausgeschüttet. 

Riickstelhmg für unständige Entgeltbestandteile 

Für Überstundenzuschläge und Zulagen aus November und Dezember 2021 wurde anhand einer Aufstellung der 
Personalabteilung eine Rückstellung für unständige Vergütungsbestandteile ermittelt. 
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Hier wurde der Anspruch der Betriebsleitung in Bezug auf eine vertragliche Zusatzvergütung, die erst nach Feststellung des 
Jahresabschlusses fällig wird, berücksichtigt. 

Riickstelhmgen für den labresabscbl11ss 

Der Verbrauch betrifft die Kosten für die Jahresabschlusserstellung und -prüfung für das Vorjahr. Die Zuführung umfasst 
sowohl die internen, als auch die externen Aufwendungen für das abgelaufene Wirtschaftsjahr. 

ROckstellungen für Aufhewabnmgsverpföcbtung 

Für die Erfüllung der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten von Geschäftsunterlagen wurde ein angemessener Wert im Sinne 
von§ 257 in Verbindung mit§§ 249 und 253 HGB ermittelt und in die Rückstellung eingestellt. 

Verbindlichkeiten 

Verbindlichkeitenspiegel 1 bis zu 1 Jahr 111 bis 5 Jahre 11 über 5 Jahre 11 Gesamt 

Verb. aus Lieferungen und Leistungen 1.069,2 T€ 17,4 T€ O,OT€ 1.086,6 T€ 
Verb. geg. Verbundene Unternehmen 110,8 T€ O,OT€ O,OT€ 110,8T€ 
Verb. geg. Stadt Kassel - Darlehen 1.526,6 T€ 5.664,2 T€ 4.160,6 T€ 11.351,4 T€ 
Verb. geg. Stadt Kassel - Ämter 157,2 T€ O,OT€ O,OT€ 157,2 T€ 
Verb. geg. Stadt Kassel - übrige 357,1 T€ O,OT€ O,OT€ 357,1 T€ 
Sonstige Verbindlichkeiten 185,2 T€ O,OT€ O,OT€ 185,2 T€ 

Summe 3.406,1 T€ 5.681,6 T€ 4.160,6 T€ 13.248,3 T€ 

zu Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

Die Zusammensetzung der vom Eigenbetrieb verwalteten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine 
Saldenliste ordnungsgemäß nachgewiesen. 
Für das abgelaufene Wirtschaftsjahr wurden Saldenbestätigungen eingeholt. Bei den bestätigten Verbindlichkeiten bestand im 
Wesentlichen Übereinstimmung; Abweichungen - sofern vorhanden - konnten geklärt werden. 
Zum Zeitpunkt der Prüfung im Mai 2022 sind die offenen Posten im Wesentlichen ausgeglichen. 

zu Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 

131.12.20211 �, 3- 1- .1 -2.2- 0-20�1 !veränderungj 

Städtische Werke AG 6,6 T€ -7,3 T€ 13,9T€ 
Städtische Werke Netz u. Service 4,1 T€ 8,0T€ -4,0 T€ 
Kasseler Verkehrs-Gesellschaft AG 5,7T€ O,OT€ 5,7 T€
Städtische Werke Energie + Wärme 15,1 T€ 12,8 T€ 2,4 T€
Netcom Kassel GmbH 3,1 T€ 1,9 T€ 1,2 T€ 
Müllheizkraftwerk Kassel GmbH 19,1 T€ 20,8 T€ -1.7T€
GWG der Stadt Kassel GmbH 57,0 T€ -1,6 T€ 58,6 T€
Debitorische Kreditoren O,OT€ 8,9 T€ -8,9 T€

Summe 110,8 T€ 43,5 T€ 67,3T€ 

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen wird durch eine Saldenliste 
ordnungsgemäß nachgewiesen. 
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Anlagespiegel
Die Stadtreiniger Kassel

‐ Eigenbetrieb ‐

Stand Stand Stand Stand Stand Stand

01.01.2021 Zugang Umbuchungen Abgang 31.12.2021 01.01.2021 Zugang Umbuchung Abgang 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2020

EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO % %

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen,  

gewerbliche Schutzrechte und ähnl. Rechte 
und Werte,  sowie Lizenzen an solchen 
Rechten 628.620,14 40.895,88 0,00 0,00 669.516,02 500.278,14 52.737,88 0,00 0,00 553.016,02 116.500,00 128.342,00 52.737,88 7,88 17,40

II. Sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücksgleiche 

Rechte 22.323.569,99 11.069,13 0,00 0,00 22.334.639,12 16.416.900,16 510.805,13 0,00 0,00 16.927.705,29 5.406.933,83 5.906.669,83 510.805,13 2,29 24,21

2. Fuhrpark einschließlich mobile (Arbeits-) 
Maschinen 21.248.759,58 1.104.201,28 0,00 196.011,28 22.156.949,58 15.305.656,61 1.747.315,28 0,00 196.011,28 16.856.960,61 5.299.988,97 5.943.102,97 1.747.315,28 7,89 23,92

3. Technische Anlagen und Maschinen und 
maschinelle Anlagen 3.624.660,17 30.497,93 0,00 8.142,75 3.647.015,35 2.988.378,17 121.192,93 0,00 8.142,75 3.101.428,35 545.587,00 636.282,00 121.192,93 3,32 14,96

4. Betriebs-und Geschäftsausstattung
9.324.936,69 493.076,36 0,00 168.062,97 9.649.950,08 6.862.772,69 494.455,36 0,00 167.986,97 7.189.241,08 2.460.709,00 2.462.164,00 494.455,36 5,12 25,50

5. Geringwertige Wirtschaftsgüter (Pool)*
247.524,07 235.816,28 0,00 244.451,31 238.889,04 157.254,07 47.778,02 0,00 60.453,05 144.579,04 94.310,00 90.270,00 47.778,02 20,00 39,48

6. Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im
Bau 600.510,99 886.263,55 0,00 0,00 1.486.774,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.486.774,54 600.510,99 0,00 0,00 100,00

Summe 57.369.961,49 2.760.924,53 0,00 616.668,31 59.514.217,71 41.730.961,70 2.921.546,72 0,00 432.594,05 44.219.914,37 15.294.303,34 15.638.999,79 2.921.546,72 4,91 25,70

III. Finanzanlagen

1. Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe Anlagevermögen 57.998.581,63 2.801.820,41 0,00 616.668,31 60.183.733,73 42.231.239,84 2.974.284,60 0,00 432.594,05 44.772.930,39 15.410.803,34 15.767.341,79 2.974.284,60 4,94 25,61

* In den Zu- und Abgängen sind die Anschaffungskosten der geringwertigen Wirtschaftsgüter (AK bis 250,00 €) aus dem Jahr 2021  i. H. v. 183.998,26 € enthalten - davon 161.414,76 € für gelbe Tonnen.

Ø Ab-
schrei-
bungs-

wert

Ø
Rest-
buch-
wert

Anschaffungs- oder Herstellungskosten kumulierte Abschreibungen Buchwerte

Abschreibungen 
des
Wirt-

schaftsjahres
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In der Abfallmengenbil'anz stieg die unter der Bezeichnung „Sonstige Wertstoffe" 
aufgeführte Jahresmenge in 2021 auf 10.850 Mg und lag damit um 1.410 Mg über der 
Jahresmenge 2020. Der Erneuerungsdrang als Begleiterscheinung der Coronapandemie 
macht sich hier in vielen häuslichen Bereichen weiterhin deutlich bemerkbar. 

Die Altglasmenge in Höhe von 4.229 Mg lag im Jahr 2021 mit 46 Mg nur geringfügig 
unter der Vorjahresmenge. 

Die Stadtreiniger Kassel sammelten im Jahr 2021 Leichtverpackungen in der Stadt 
Kassel erstmals flächendeckend in Gelben Tonnen ein, nachdem sie den Zuschlag für die 
Sammlung der Leichtverpackungen im Zuge der Ausschreibung im Jahr 2020 erhielten. 
Die gesammelte Menge an Leichtverpackungen betrug 6.755 Mg und lag damit um 
880 Mg über der Vorjahresmenge, was einen Zuwachs von 15 % bedeutet. Dieser 
Anstieg ist wie am Beispiel anderer Städte ebenfalls ersichtlich, dadurch zu erklären, 
dass aufgrund einer gegenüber Gelben Säcken deutlich robusteren Gelben Tonne die 
Gefahr besteht, vermehrt stoffgleiche Nichtverpackungen über das Erfassungssystem 
für Leichtverpackungen zu entsorgen. Ursächlich sind zwei gegenläufig geprägte 
Verhaltensmuster der Abfallerzeuger. Einerseits wird vorausgesetzt, dass eine 
hochwertige stoffliche Verwertung gleicher Grundstoffe, z. B. Kunststoffe oder Metalle 
ökologisch hochwertiger ist, als eine Verbrennung und andererseits handelt es sich um 
Verschiebung von Mengen innerhalb der Abfallfraktionen. 

1.3.3. Stellungnahme zu den Abfällen aus Industrie, Handel und Gewerbe 

Mit einer Gesamtmenge von 60.326 Mg in 2021 wurde das Vorjahresergebnis von 
58.224 Mg aus de� Jahr 2020 an thermisch verwerteten Gewerbeabfällen um 3,6 % 
gesigert. 

Trotz der massiv auftretenden Mitwerber sind wir gezwungen, Preiserhöhungen 
aufgrund gestiegener Kosten weiterzugeben. Intensive Gespräche bei Kunden für diese 
Preiserhöhung haben bisher dazu geführt, dass wir unseren Kundenstamm erhalten 
konnten. Die Preiserhöhung für Einmaikunden wurde erst zum Jahresende versendet. 
Deshalb kann hier noch keine Bewertung vorgenommen werden. 

Im Wohnungsbausektor konnte ein weiterer Ausbau im Bereich Unterflursysteme 
erfolgreich umgesetzt werden. Hier wurden in einem Jahr fast 30 Unterflursysteme 
eingebaut. Damit kommen wir insgesamt auf einen Bestand von über 100 
Unterflursystemen im Bereich der Wohnungswirtschaft. Im öffentlichen Bereich gibt es 
keine Veränderung der Anzahl. 

5 
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1.6. Nicht finanzielle Leistungsindikatoren 

1.6.1. Beschwerdemanagement 

Das Beschwerdemanagement der Stadtreiniger Kassel konzentriert sich auf die 

Abteilungen Vertrieb und Betrieb. Im Vertrieb werden Beschwerden im Zusammenhang 

mit der Abfuhr von Grünabfällen (grüne Abrufkarte), Sperrmüll (weiße Abrufkarte) und 

Bauabfälle (rote Abrufkarte) aufgenommen und entsprechend bearbeitet. 

Beschwerden aus den Bereichen Abfalleinsammlung, Straßenreinigung und 

Winterdienst werden in der Abteilung Betrieb erfasst und bearbeitet. 

1.6.2. Beschäftigte 

Während des Berichtsjahres waren durchschnittlich 371,66 Arbeitnehmer/innen, 

Beamte und Auszubildende beschäftigt. Hinzu kamen . durchschnittlich 8 

Versorgungsempfänger, 3,5 Beschäftigte in Beschäftigungsprogrammen, 2 

Erwerbsunfähige auf Zeit, 1,5 Beurlaubte und 2 Dauerkranke. 

Im Berichtsjahr. 2021 waren erneut Maßnahmen im Zusammenhang mit der 

Eindämmung des Coronavirus (SARS-CoV-2/Covid 19) ein Schwerpunkt des Betriebes. 

Deshalb konnten erneut verschiedene Planungen und Aktivitäten nicht oder nur 

eingeschränkt durchgeführt werden. Somit mussten wir uns weiterhin ständig den 

damit verbundenen Herausforderungen im laufe des Jahres stellen und .diese 

entsprechend umsetzen. 

Für das Berichtsjahr sind insbesondere folgende Schwerpunkte zu erwähnen: 

- insgesamt 62 Beschäftigte in Quarantäne, davon 30 positiv getestet

Umsetzung Vorgaben der Bundesregierung und des· Oberbürgermeisters 1m

Zusammenhang mit der Pandemie

- Durchführung eines Gesundheitstages

Anpassung Handbuch der Stadt Kassel auf betriebliche Notwendigkeiten

- zusätzliche Maßnahmen zur Kontaktvermeidung im gewerblichen Bereich:

Müllabfuhr und Straßenreinigung Arbeitsschluss nach Tourenende
- Erstellung Bescheinigungen für evtl.Ausgangssperren
- Vermehrte Nutzung für Homeoffice in der Verwaltung

- Koordinierung von Impfangeboten

10 
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ERLÄUTERUNGEN zur BILANZ

Die Stadtreinger Kassel
- Eigenbetrieb -

Seite 1 von 9

AKTIVA

ANLAGEVERMÖGEN

Immaterielle Vermögensgegenstände
Sachanlagen
Finanzanlagen

Summe A

Nachfolgend wird die Fortentwicklung der Buchwerte der einzelnen Posten erläutert:

zu Immaterielle Vermögensgegenstände

Anschaffungs- u. Herstellkosten
Stand 01.01.2021 628,6 T€ 

Zugänge / Umbuchungen 40,9 T€ 

Abgänge 0,0 T€ 

Stand 31.12.2021 669,5 T€ 

Zugänge
MS 2019 - Lizenzen 28,4 T€ 

Schnittstelle BMS:Navision 4,5 T€ 

Schnittstelle Onlinezahlungen 8,0 T€ 

Summe 40,9 T€ 

Abschreibungen
Stand 01.01.2021 500,3 T€ 

Zugänge / Umbuchungen 52,7 T€ 

Abgänge 0,0 T€ 

Stand 31.12.2021 553,0 T€ 

Buchwert 

zu Sachanlagen

Anschaffungs- u. Herstellkosten
Stand 01.01.2021 57.370,0 T€ 

Zugänge / Umbuchungen 2.576,9 T€ 

Abgänge -432,7 T€ 

Zugänge / Umbuchungen 59.514,2 T€ 

Zugänge
Außenanlagen
Schiebetoranlage Betriebshof 11,1 T€ 

11,1 T€ 

15.410,8 T € 15.767,3 T € -356,5 T €

116,5 T€ 

15.294,3 T€ 15.639,0 T€ -344,7 T€ 

0,0 T€ 0,0 T€ 0,0 T€ 

31.12.2021 31.12.2020 Veränderung

116,5 T€ 128,3 T€ -11,8 T€ 
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Fuhrpark 
Lastkraftwagen 48,8 T€ 

Müllfahrzeuge 319,8 T€ 

Fahrbahnkehrmaschinen 245,7 T€ 

Gehwegkehrmaschinen 342,7 T€ 

Spezialfahrzeuge Straßenreinigung 16,2 T€ 

Spezialfahrzeuge Winterdienst 45,1 T€ 

Doppelkabiner 85,9 T€ 

1.104,2 T€ 

Technische Anlagen und Maschinen
Technische Anlagen Werkstatt 3,6 T€ 

Ausstattung Werkstatt 13,1 T€ 

Sonstiges Inventar 13,9 T€ 

30,5 T€ 

Betriebs- und Geschäftsausstattung
Büroausstattung 1,7 T€ 

Büro-Container 11,7 T€ 

Sonstig Betriebsausstattung 3,6 T€ 

Betriebs- u. Arbeitsgeräte d. Müllabfuhr 455,9 T€ 

Betriebs- u. Arbeitsgeräte d. Straßenrein. 12,0 T€ 

Betriebs- u. Arbeitsgeräte d. Winterdienst. 8,2 T€ 

GWG - Sammelkonto 51,8 T€ 

544,9 T€ 

Anlagen im Bau
Umbau Recyclinghof Langes Feld 144,3 T€ 

Neu-/Umbau Kantine/Sozialgebäude 740,1 T€ 

Wertstoffbehälterstandplätze 1,9 T€ 

886,3 T€ 

Summe 2.576,9 T€ 

Abgänge
Fuhrpark 
Personenkraftwagen -34,1 T€ 

Fahrbahnkehrmaschinen -142,0 T€ 

Gehwegkehrmaschinen -2,3 T€ 

Spezialfahrzeuge Winterdienst -4,5 T€ 

Kleinfahrzeuge -3,1 T€ 

Fahrzeuge Recyclinghof Langes Feld -10,0 T€ 

-196,0 T€ 
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Betriebs- und Geschäftsausstattung
Sonstiges Inventar -8,1 T€ 

Betriebs- u. Arbeitsgeräte d. Müllabfuhr -168,1 T€ 

GWG - Sammelkonto 2015 -60,5 T€ 

-236,7 T€ 

Summe -432,7 T€ 

Abschreibungen
Stand 01.01.2021 41.731,0 T€ 

Zugänge / Umbuchungen 2.921,5 T€ 

Abgänge -432,6 T€ 

Stand 31.12.2021 44.219,9 T€ 

Buchwert 

UMLAUFVERMÖGEN

Vorräte
Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe

Müllbehälter, Säcke, Faltcontainer
Ersatzteile u. Verbr.-M. Kfz-Werkstatt
Reinigungs- und Hygienemittel
Streumittel
Dienst- und Schutzkleidung

Treibstoffe, Öl- und Schmierstoffe
Lebensmittel u. Getränke Kantine
Kleinmaterial

Büromaterial / Werbemittel

Summe A

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Ford. a. Lieferungen u. Leistungen
Ford. geg. verbundenen Unternehmen
Ford. geg. der Gemeinde/Stadt Kassel

Sonstige Vermögensgegenstände

Summe A 8.725,7 T€ 7.376,1 T € 1.349,6 T € 

3.733,9 T€ 1.847,4 T€ 1.886,5 T€ 

91,8 T€ 104,0 T€ -12,1 T€ 

2.700,5 T€ 2.082,6 T€ 617,9 T€ 

2.199,5 T€ 3.342,2 T€ -1.142,7 T€ 

788,0 T€ 719,2 T€ 68,8 T€ 

31.12.2021 31.12.2020 Veränderung

52,1 T€ 50,4 T€ 1,6 T€ 

78,7 T€ 71,2 T€ 7,5 T€ 

91,4 T€ 56,0 T€ 35,4 T€ 

6,6 T€ 8,0 T€ -1,4 T€ 

75,7 T€ 58,4 T€ 17,4 T€ 

187,1 T€ 150,5 T€ 36,6 T€ 

271,1 T€ 289,8 T€ -18,7 T€ 

12,1 T€ 18,2 T€ -6,1 T€ 

31.12.2021 31.12.2020 Veränderung

13,2 T€ 16,8 T€ -3,5 T€ 

15.294,3 T € 
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zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
31.12.2021 31.12.2020 Veränderung

Ford. a. Lief. u. Leistungen Eigenbetrieb 2.921,1 T€ 2.283,2 T€ 637,8 T€ 

Korrekturposten: debitorische Kreditoren 8,8 T€ 8,1 T€ 0,8 T€ 

Zwischensumme 2.929,9 T€ 2.291,3 T€ 638,6 T€ 

Einzelwertberichtigungen Eigenbetrieb -161,2 T€ -154,9 T€ -6,3 T€ 

Pauschalwertberichtigung Eigenbetrieb -68,2 T€ -53,8 T€ -14,4 T€ 

Summe 2.700,5 T€ 2.082,6 T€ 617,9 T€ 

Einzelwertberichtigung 31.12.2021 Anteil 31.12.2021 31.12.2020 Veränderung

Insolvenzforderungen 112,9 T€ zu 100%   112,9 T€ 112,7 T€ 0,2 T€ 

Beitreibungsforderungen 96,6 T€ zu 50%   48,3 T€ 42,2 T€ 6,1 T€ 

Summe 209,5 T€ 161,2 T€ 154,9 T€ 6,3 T€ 

Pauschalwertberichtigung 31.12.2021 Anteil 31.12.2021 31.12.2020 Veränderung

Forderungen 31.12.2021 2.921,1 T€ 

Debitorische Kreditoren 8,8 T€ 

Enthaltene Umsatzsteuer -444,8 T€ 

Einzelwertberichtige Ford. -209,5 T€ 

Summe 2.275,6 T€ zu 3%   68,2 T€ 53,8 T€ 14,4 T€ 

zu Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen
31.12.2021 31.12.2020 Veränderung

Forderungen geg. Müllheizkraftwerk (MHKW) 1.989,8 T€ 3.228,2 T€ -1.238,4 T€ 

übrige Forderungsposten 209,7 T€ 114,0 T€ 95,7 T€ 

Zwischensumme 2.199,5 T€ 3.342,2 T€ -1.142,7 T€ 

zu Forderungen gegenüber der Stadt Kassel
31.12.2021 31.12.2021 31.12.2020 Veränderung

Ausstehende Gebührenforderungen 321,0 T€ 

EWB a. ausstehende Gebühr. Stadt KS -101,1 T€ 

PWB a. ausstehende Gebühr. Stadt KS -44,0 T€ 175,9 T€ 163,4 T€ 12,6 T€ 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.971,3 T€ 196,4 T€ 2.774,9 T€ 

Summe (Übertrag auf Folgeseite) 3.147,24 359,76 2.787,47

Die Endabrechnung über die Verbrennungsentgelte des MHKW erfolgt nach Ablauf des Wirtschaftsjahres. Dabei wurden 
Überzahlungen in Höhe von 1.989,3 T€ (im Vorjahr: 3.215,7 T€) festgestellt, die im Wesentlichen durch den Anstieg bei den 
angelieferten Abfallmengen von Dritten verursacht wurden; im Vorjahr hat hier zusätzlich die Absenkung der Umsatzsteuer von 
19% auf 16% mit dazu beigetragen.
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31.12.2021 31.12.2021 31.12.2020 Veränderung

Summe (Übertrag von Vorseite) 3.147,24 359,76 2.787,47

Winterdienst lfd. Jahr - vorläufig 0,0 T€ 950,0 T€ -950,0 T€ 

Winterdienst Vorjahr - Gehwege 0,0 T€ 30,4 T€ -30,4 T€ 

Säumniszuschläge 0,0 T€ 11,1 T€ -11,1 T€ 

Zuschuss Kooperation -67-/-70- 138,5 T€ 3,7 T€ 134,9 T€ 

Zuschuss Hubrich 1,5 T€ 0,0 T€ 1,5 T€ 

Zinserträge, Jobticket 0,0 T€ 0,6 T€ -0,6 T€ 

Haftpflichtschadenumlage 119,2 T€ 0,0 T€ 119,2 T€ 

Abfallgebühren 211,9 T€ 

Straßenreinigungsgebühren -32,0 T€ 179,9 T€ 373,6 T€ -193,7 T€ 

Kapitalertragssteuer 110,7 T€ 104,5 T€ 6,2 T€ 

Gewerbesteuer 0,3 T€ 6,8 T€ -6,5 T€ 

Körperschaftsteuer 0,3 T€ 7,0 T€ -6,7 T€ 

Umsatzsteuer lfd. Jahr 36,2 T€ 0,0 T€ 36,2 T€ 

Summe 3.733,9 T€ 1.847,4 T€ 1.886,5 T€ 

Wertberichtigungen
31.12.2021 Anteil 31.12.2021 31.12.2020 Veränderung

Ausstehende Gebühren < 2021 101,1 T€  zu 100%   101,1 T€ 102,1 T€ -1,0 T€ 

Ausstehende Gebühren  2021 219,9 T€ zu 20%   44,0 T€ 40,8 T€ 3,1 T€ 

Summe 321,0 T€ 145,0 T€ 142,9 T€ 2,1 T€ 

zu Sonstige Vermögensgegenstände
31.12.2021 31.12.2020 Veränderung

Korr. Debitorische Kreditoren 36,3 T€ 54,2 T€ -17,9 T€ 

Ford. geg. Personalrat Eigenbetrieb Notfonds 5,0 T€ 5,0 T€ 0,0 T€ 

Ford. geg. Proxalto Versicherung 14,5 T€ 0,0 T€ 14,5 T€ 

Ford. geg. Bundesagentur für Arbeit 4,2 T€ 5,3 T€ -1,1 T€ 

Ford. geg. Deutsche Rentenversicherung 0,0 T€ 1,5 T€ -1,5 T€ 

Ford. geg. Bundesamt für Güterverkehr 14,1 T€ 11,7 T€ 2,4 T€ 

Ford. geg. Übrige 0,2 T€ 0,3 T€ -0,2 T€ 

Ford. a. gezahlten Kautionen 1,0 T€ 0,0 T€ 1,0 T€ 

Ford. geg. Sozialversicherungsträger 0,1 T€ 0,0 T€ 0,1 T€ 

Ford. geg. Träger: Langzeitkonten 0,0 T€ 4,3 T€ -4,3 T€ 

Ford. geg. Pers.: Pedelec / E-Bike 6,6 T€ 13,3 T€ -6,7 T€ 

Ford. geg. Pers.: Lohn und Gehalt 6,0 T€ 5,9 T€ 0,1 T€ 

Ford. geg. Pers.: Vorkontozahlungen 3,6 T€ 2,4 T€ 1,2 T€ 

Ford. geg. Pers.: Überzahlungen 0,2 T€ 0,0 T€ 0,2 T€ 

Summe 91,8 T€ 104,0 T€ -12,1 T€ 
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Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
31.12.2021 31.12.2021 31.12.2020 Veränderung

Wechselgeldkasse Büro 0,4 T€ 

Wechselgeldkasse Quittungsmarken 0,0 T€ 

Wechselgeldkasse Kantine 0,9 T€ 

Wechselgeldkasse Vertrieb 0,0 T€ 

Wechselgeldkasse Pforte 0,2 T€ 

Wechselgeldkasse Werkstatt 0,2 T€ 

Wechselgeldkasse Innenstadtbüro 0,8 T€ 

Wechselgeldkasse RH Königinhofstr. 1,0 T€ 

Wechselgeldkasse RH Langes Feld 3,5 T€ 7,0 T€ 0,5 T€ 3,5 T€ 

Geldtransit 0,6 T€ 0,6 T€ 7,6 T€ -7,0 T€ 

Kasseler Sparkasse 12.980,8 T€ 

Bankverrechnungskonto 0,0 T€ 12.980,8 T€ -52,9 T€ 614,8 T€ 

Summe A 12.988,5 T € 12.377,2 T € 611,3 T€ 

Rechnungsabgrenzungsposten
31.12.2021 31.12.2021 31.12.2020 Veränderung

Net-Office 7,1 T€ 

Business Solution 2,7 T€ 

Universität 3,2 T€ 

Weinhöppel 1,1 T€ 

Übrige 3,8 T€ 17,8 T€ 5,3 T€ 12,5 T€ 

Net-Office 11,6 T€ 

Universität 4,8 T€ 

Übrige 3,7 T€ 20,1 T€ 0,0 T€ 20,1 T€ 

Summe A 37,9 T€ 5,3 T€ 32,6 T€ 

Summe Aktiva

Der vertraglich am Ende des Jahres fällige Betrag für die Beamtenversorgungskasse wurde termingerecht überwiesen; auf dem 
Kreditorenkonto steht zum Bilanzstichtag ein entsprechender Sollbetrag.

Die Aufwandsbuchung wurde periodengerecht im Januar 2022 vorgenommen, so dass hier kein aktiver Abgrenzungsposten 
einzustellen ist.

31.12.2021 31.12.2020 Veränderung

37.950,9 T € 36.245,0 T € 1.705,8 T€ 
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PASSIVA

Eigenkapital

Stammkapital

Rücklage / Allgemeine Rücklage
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Summe P

Rückstellungen

Pensionsrückstellungen
Steuerrückstellungen
Sonstige Rückstellungen

Summe P

Sonstige Rückstellungen 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2020 Veränderung

Deponie Steinertfeld 400,0 T€ 

Verwertungsanteil Gew.-Abfall 2.668,9 T€ 

Entsorgungsleistungen 21,8 T€ 

Fernwärme 7,0 T€ 

Kommunikationsaufwendungen 21,7 T€ 

Beteiligungsentgelte 101,0 T€ 

Diverse Leistungen 203,2 T€ 3.423,7 T€ 3.130,0 T€ 293,6 T€ 

Altersteilzeit 103,9 T€ 

Urlaubsausgleich 397,7 T€ 

Freizeitguthaben 802,7 T€ 

Leistungsentgelte (LOB) 70,0 T€ 

Unständ. Entgeltbestandteile 181,3 T€ 

Prämienleistung(en) 10,0 T€ 1.565,6 T€ 1.428,9 T€ 136,7 T€ 

JA - Eigene Aufwendungen 35,6 T€ 

JA - Gutachten von Mercer 2,2 T€ 

JA - Saldenbestätigung Sparkasse 0,1 T€ 

JA - Wirtschaftsprüfung 14,1 T€ 52,0 T€ 56,7 T€ -4,7 T€ 

Aufbewahrungsverpflichtung 111,7 T€ 111,7 T€ 121,1 T€ -9,4 T€ 

Summe 5.153,0 T€ 4.736,8 T€ 416,1 T€ 

10.558,9 T € 10.033,1 T € 525,9 T€ 

1,2 T€ 29,8 T€ -28,6 T€ 

5.153,0 T€ 4.736,8 T€ 416,1 T€ 

31.12.2021 31.12.2020 Veränderung

5.404,8 T€ 5.266,4 T€ 138,3 T€ 

13.889,7 T € 11.492,9 T € 2.396,8 T € 

10.981,6 T€ 7.203,7 T€ 3.777,8 T€ 

2.396,8 T€ 3.777,8 T€ -1.381,0 T€ 

31.12.2021 31.12.2020 Veränderung

511,3 T€ 511,3 T€ 0,0 T€ 
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Verbindlichkeiten

Verb. a. Lieferungen u. Leistungen
Verb. geg. verbundenen Unternehmen
Verb. geg. der Gemeinde/Stadt Kassel
Sonstige Verbindlichkeiten

Summe P

zu Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
31.12.2021 31.12.2020 Veränderung

Verbindlichkeiten geg. Müllheizkraftwerk 19,1 T€ 20,8 T€ -1,7 T€ 

übrige Forderungsposten 91,7 T€ 13,8 T€ 77,9 T€ 

Korrekturposten: kreditorische Debitoren 0,0 T€ 8,9 T€ -8,9 T€ 

Summe 110,8 T€ 43,5 T€ 67,3 T€ 

Aufstellung Darlehen Laufzeit von Laufzeit bis Stand 01.01. Aufnahme Umwandlung Tilgung Stand 31.12.

253 Darlehen 500608100 19.12.2012 12.12.2033 1.276,9 T€ 0,0 T€ 0,0 T€ 106,4 T€ 1.170,5 T€ 

DZ HYP AG

281 Darlehen 6082302966 08.12.2015 15.12.2025 2.025,0 T€ 0,0 T€ 0,0 T€ 405,0 T€ 1.620,0 T€ 

Kasseler Sparkasse

287 Darlehen 6082322988 22.03.2017 30.03.2027 1.875,0 T€ 0,0 T€ 0,0 T€ 300,0 T€ 1.575,0 T€ 

Kasseler Sparkasse

299 Darlehen 6082441801 08.10.2018 15.10.2028 2.840,0 T€ 0,0 T€ 0,0 T€ 355,0 T€ 2.485,0 T€ 

Kasseler Sparkasse

305 Darlehen 273138822 15.02.2020 15.02.2030 1.900,0 T€ 0,0 T€ 0,0 T€ 200,0 T€ 1.700,0 T€ 

Commerzbank

306 Darlehen 273138821 15.02.2020 15.02.2040 2.942,6 T€ 0,0 T€ 0,0 T€ 150,9 T€ 2.791,7 T€ 

Commerzbank

Summe 12.859,4 T€ 0,0 T€ 0,0 T€ 1.517,3 T€ 11.342,1 T€ 

zu Sonstige Verbindlichkeiten
31.12.2021 31.12.2020 Veränderung

Sonstige Verbindlichkeiten -23,6 T€ -22,1 T€ -1,5 T€ 

Korrekturposten: kreditorische Debitoren 26,6 T€ 26,2 T€ 0,4 T€ 

Korr. Kreditorische Debitoren 8,8 T€ 8,1 T€ 0,8 T€ 

Verbindlichkeiten aus erhaltenen Kautionen 2,0 T€ 2,0 T€ 0,0 T€ 

Übrige sonstige Verbindlichkeiten 2,5 T€ 0,3 T€ 2,2 T€ 

Verbindlichkeiten geg. Finanzamt: LSt, KiSt, SolZ 154,6 T€ 147,6 T€ 7,0 T€ 

Verbindlichkeiten geg. Mitarbeiter: Lohn und Gehalt 14,3 T€ 16,3 T€ -2,1 T€ 

Summe (Übertrag auf Folgeseite) 185,2 T€ 178,4 T€ 6,8 T€ 

185,2 T€ 178,4 T€ 6,8 T€ 

13.248,3 T € 14.469,4 T € -1.221,0 T € 

110,8 T€ 43,5 T€ 67,3 T€ 

11.865,7 T€ 13.263,2 T€ -1.397,4 T€ 

31.12.2021 31.12.2020 Veränderung

1.086,6 T€ 984,3 T€ 102,3 T€ 
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31.12.2021 31.12.2020 Veränderung

Summe (Übertrag von Vorseite) 185,2 T€ 178,4 T€ 6,8 T€ 

davon aus Steuern 154,6 T€ 147,6 T€ 7,0 T€ 

davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,0 T€ 0,0 T€ 0,0 T€ 

Passive Rechnungsabgrenzung

Passive Rechnungsabgrenzungen

Summe Passiva 37.950,9 T € 36.245,0 T € 1.705,8 T€ 

31.12.2021 31.12.2020 Veränderung

31.12.2021 31.12.2020 Veränderung

253,9 T€ 249,8 T€ 4,1 T€ 
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Straßenreinigung 31.12.2021 31.12.2020 Veränderung

- Gebühren via Stadt Kassel 5.458,0 T€ 5.456,9 T€ 1,1 T€ 

- Straßenreinigung i. A. der Stadt Kassel 1.491,0 T€ 1.451,7 T€ 39,3 T€ 

- Winterdienst i. A. der Stadt Kassel 1.637,7 T€ 1.944,1 T€ -306,4 T€ 

- Hilfs- und Nebenerlöse 318,9 T€ 318,7 T€ 0,2 T€ 

Summe ueh 8.905,6 T€ 9.171,4 T€ -265,8 T€ 

Abfallentsorgung 31.12.2021 31.12.2020 Veränderung

- Gebühren via Stadt Kassel 26.236,6 T€ 25.949,5 T€ 287,1 T€ 

- Abfallentsorgung i. A. der Stadt Kassel 184,5 T€ 168,7 T€ 15,8 T€ 

- Sonderabfuhren 762,6 T€ 722,7 T€ 39,9 T€ 

- Recyclinghöfe und Barerhebungen 495,7 T€ 505,0 T€ -9,2 T€ 

- Altpapier 1.102,7 T€ 363,0 T€ 739,7 T€ 

- Schrott 246,6 T€ 112,8 T€ 133,7 T€ 

- Werkstattleistungen 86,2 T€ 142,8 T€ -56,6 T€ 

- Hilfs- und Nebenerlöse 116,7 T€ 96,5 T€ 20,1 T€ 

Summe ueh 29.231,6 T€ 28.061,0 T€ 1.170,6 T€ 

BgA Straßenreinigung 31.12.2021 31.12.2020 Veränderung

- Erlöse Straßenreinigung USt. 168,3 T€ 153,6 T€ 14,7 T€ 

- Erlöse Winterdienst USt. 670,2 T€ 655,4 T€ 14,8 T€ 

- Sonstige Dienstleistungen USt. 0,0 T€ 0,0 T€ 0,0 T€ 

Summe ueg 838,6 T€ 809,0 T€ 29,6 T€ 

BgA Abfallentsorgung 31.12.2021 31.12.2020 Veränderung

- Abfallentsorgung i. A. der Stadt Kassel USt. 170,5 T€ 172,8 T€ -2,3 T€ 

- Duale Systeme USt. 1.157,6 T€ 813,5 T€ 344,1 T€ 

- Altpapier USt. 1.884,0 T€ 853,8 T€ 1.030,2 T€ 

- Alttextilien USt. 196,0 T€ 256,9 T€ -60,8 T€ 

- Altglas USt. 5,5 T€ 4,5 T€ 1,0 T€ 

- Recyclinghöfe USt. 186,0 T€ 209,3 T€ -23,2 T€ 

- Abfälle zur Verwertung USt. 7.700,7 T€ 7.697,9 T€ 2,8 T€ 

- Sonstige Entsorgungsleistungen USt. 383,7 T€ 396,4 T€ -12,7 T€ 

- Miete Behälter USt. 1.326,2 T€ 1.439,3 T€ -113,1 T€ 

- Sonstige Dienstleistungen USt. 462,3 T€ 460,0 T€ 2,3 T€ 

Summe ueg 13.472,4 T€ 12.304,2 T€ 1.168,3 T€ 

Übrige BgA 31.12.2021 31.12.2020 Veränderung

- BgA Tankstelle USt. 307,1 T€ 286,8 T€ 20,3 T€ 

- BgA Kantine USt. 109,8 T€ 135,7 T€ -25,9 T€ 

- BgA Photovoltaik USt. 20,2 T€ 24,6 T€ -4,4 T€ 

Summe ueg 437,1 T€ 447,1 T€ -10,0 T€ 
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Umsatzerlöse

Summe hoheitlich ueh
Summe gewerblich ueg

Gesamtsumme Umsatzerlöse

- Winterdienst i. A. der Stadt Kassel

- Altpapier

- Schrott

- Hilfs-/Nebenerlöse

- Alttextilien

- BgA Straßenreinigung

- Duale Systeme

- BgA Tankstelle

- BgA Kantine

- BgA Photovoltaik
Die Solar-Einspeisung ist von der jeweiligen Sonnenscheindauer und der Lichtintensität abhängig.

Bei diesen Erlösen ist die Umsatzsteigerung durch mehr Einsätze der Müllbusters und dem gewachsenen Verkauf von 
Abfallbehältnissen, insbesondere der Faltcontainer und Laubsäcke, bedingt. 

Zum einen ist die Menge bei den Alttextilien um 92 Tonnen (entspricht rund 15%) gegenüber dem Vorjahr gesunken, zum 
anderen hat sich der Preisverfall am Markt fortgesetzt, wodurch der Umsatzrückgang abzuleiten ist.

Gegenüber dem Vorjahr sind die Umsatzerlöse um 9,6% gestiegen, liegen aber weiterhin noch unter den Zeiten vor der 
Pandemie. Auch in 2021 sind viele Veranstaltungen ausgefallen oder haben nur in einem eingeschränkten Umfang 

Mengenmäßig hat sich der Anteil um 15% erhöht; das entspricht 880 Tonnen. Dies und bessere Konditionen durch die neuen 
vertraglichen Vereinbarungen, sowie das zusätzliche Angebot für Vollservice führten zu dem Umsatzanstieg gegenüber dem 
Vorjahr.

Der gegenüber dem Vorjahr angestiegene Einkaufspreis, der zur Ermittlung des Verkaufspreises herangezogen wird, führt in 
Folge dessen zu höheren Umsätzen.

Einschränkungen durch die Covid-19-Pandemie und die Sanierungsmaßnahmen im Sozialgebäudetrakt mit der damit 
verbundenen ganzjährigen Umsiedlung der Kantine auf den Betriebshof, führte zu Umsatzrückgängen.

52.885,3 T € 50.792,7 T € 2.092,6 T € 

In Folge des milden Winterverlaufs sind die Erlöse um rund 15% rückläufig.

Trotz einem leichten Rückgang von knapp 6% bei den Tonnagen, konnte durch den enormen Anstieg der Preise für Altpapier ein 
wesentlich höherer Erlös erzielt werden.

Die Mengen an Schrott haben sich gegenüber dem Vorjahr um 3,7% erhöht. Die Entwicklung der Marktpreise für Metallschrott 
im Laufe des Jahres führte schließlich zu den erzielten Mehrerlösen.

38.137,2 T€ 37.232,4 T€ 904,8 T€ 

14.748,1 T€ 13.560,3 T€ 1.187,8 T€ 

31.12.2021 31.12.2020 Veränderung
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Sonstige betriebliche Erträge aus 31.12.2021 31.12.2020 Veränderung

- Wertberichtigung 6,2 T€ 0,0 T€ 6,2 T€ 

- Rückstellung 42,7 T€ 40,4 T€ 2,3 T€ 

- Vermietung 6,0 T€ 6,0 T€ 0,0 T€ 

- Schadenersatzanspruch 116,1 T€ 11,3 T€ 104,9 T€ 

- Anlagenabgang 44,0 T€ 77,4 T€ -33,4 T€ 

- Investitionszuschüsse 19,9 T€ 30,9 T€ -11,0 T€ 

- Mahngebühr, Säumniszuschlag 13,7 T€ 13,5 T€ 0,2 T€ 

- Periodenfremd 62,0 T€ 31,9 T€ 30,1 T€ 

- übrige 4,7 T€ 1,8 T€ 2,9 T€ 

- Anlagenabgang USt. 3,1 T€ 4,5 T€ -1,3 T€ 

- Periodenfremd USt. 0,3 T€ 3,1 T€ -2,8 T€ 

- übrige USt. 6,2 T€ 4,9 T€ 1,4 T€ 

Gesamtsumme Sonstige betriebliche Erträge 324,9 T € 225,6 T€ 99,3 T € 

- Werkstattleistungen und Schadenersatzanspruch

- Periodenfremd

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 31.12.2021 31.12.2020 Veränderung

- Streumittel 281,1 T€ 38,6 T€ 242,5 T€ 

- Müllbehälter, Abfallsäcke 46,3 T€ 87,3 T€ -41,0 T€ 

- Strom 136,1 T€ 124,3 T€ 11,8 T€ 

- Gas, Fernwärme 121,0 T€ 106,6 T€ 14,4 T€ 

- Wasser 20,9 T€ 21,8 T€ -0,9 T€ 

- Kfz-Treibstoffe einschl. Strom 1.243,4 T€ 995,4 T€ 248,0 T€ 

- Ersatzteile, Werkzeuge, Schmierstoffe 1.129,3 T€ 832,6 T€ 296,7 T€ 

- Arbeitsgeräte, Maschinen 21,1 T€ 16,9 T€ 4,2 T€ 

- Kantine 83,4 T€ 104,0 T€ -20,6 T€ 

- sonstige 25,8 T€ 9,6 T€ 16,2 T€ 

Gesamtsumme Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. 3.108,5 T € 2.337,2 T € 771,3 T€ 

Im Wirtschaftsjahr 2020 wurden die Reparaturaufwendungen für die Behebung von Unfallschäden der Fahrzeuge des 
Eigenbetriebs anstatt als Erträge aus Schadenersatz als Erlöse aus Werkstattleistungen erfasst. Dadurch bedingt sind die 
Werkstattleistungen in 2021 wieder niedriger und die Erträge aus Schadenersatzansprüchen entsprechend höher ausgefallen.

In den periodenfremden Erträgen sind mit 49,5 T€ im Wesentlichen Erträge aus Verwaltungskosten der Stadt Kassel enthalten.

Anlage Nr.    VI
Blatt               13



ERLÄUTERUNGEN zur GuV

Die Stadtreinger Kassel
- Eigenbetrieb -

Seite 4 von 7

Aufwendungen für bezogene Leistungen 31.12.2021 31.12.2020 Veränderung

- Verbrennungsentgelte MHKW 14.835,0 T€ 12.275,4 T€ 2.559,7 T€ 

- Behandlung und Verwertung Restabfälle 3.576,4 T€ 3.757,5 T€ -181,1 T€ 

- Transport Restabfälle 155,7 T€ 107,1 T€ 48,6 T€ 

- Fremdleistungen 344,4 T€ 44,3 T€ 300,1 T€ 

Gesamtsumme Aufw. f. bezogene Leistungen 18.911,6 T € 16.184,2 T € 2.727,4 T€ 

Mehrjahresvergleich 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017

Verbrennungsentgelte - rein netto 13.409,6 T€ 10.870,2 T€ 13.079,1 T€ 13.681,5 T€ 14.489,1 T€ 

Abfallmenge MHKW 96.764 t 96.248 t 99.884 t 99.512 t 99.122 t 

Nettoeinzelpreis 138,58 €/t 112,94 €/t 130,94 €/t 137,49 €/t 146,17 €/t 

Löhne und Gehälter 31.12.2021 31.12.2020 Veränderung

- Dienstbezüge 94,0 T€ 83,1 T€ 10,9 T€ 

- Löhne 12.862,4 T€ 12.220,0 T€ 642,4 T€ 

- Gehälter 3.745,6 T€ 3.631,4 T€ 114,2 T€ 

- Zuschüsse -351,7 T€ -331,8 T€ -19,9 T€ 

- Personalnebenkosten 168,7 T€ 94,6 T€ 74,1 T€ 
0

Zwischensumme 16.519,0 T€ 15.697,3 T€ 821,7 T€ 

- Rückstellung Altersteilzeit 53,3 T€ -35,5 T€ 88,8 T€ 

- Rückstellung Urlaubsausgleich -100,1 T€ 118,5 T€ -218,5 T€ 

- Rückstellung Freizeitausgleich 157,6 T€ 106,1 T€ 51,4 T€ 

- übrige Personalrückstellungen 25,5 T€ 37,2 T€ -11,7 T€ 

Zwischensumme 136,3 T€ 226,2 T€ -89,9 T€ 

Summe 16.655,3 T€ 15.923,6 T€ 731,8 T€ 

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge 31.12.2021 31.12.2020 Veränderung

und Unterstützung
- Gesetzliche Sozialabgaben 3.483,2 T€ 3.234,6 T€ 248,6 T€ 

- Beihilfen 32,5 T€ 52,7 T€ -20,3 T€ 

- Beiträge Hess. Gemeindeunfallverbund 75,9 T€ 76,0 T€ -0,1 T€ 

- BVK Versorgungsempfänger 302,6 T€ 314,0 T€ -11,3 T€ 

- Rückstellung Pensionen 20,6 T€ 92,3 T€ -71,7 T€ 

- Beiträge Zusatzversorgungskasse 1.346,4 T€ 1.293,7 T€ 52,7 T€ 

Summe 5.261,2 T€ 5.063,3 T€ 197,9 T€ 

   davon für Altersvorsorge 1.669,7 T€ 1.700,0 T€ -30,3 T€ 

Gesamtsumme Aufwendungen für Personal 21.916,5 T € 20.986,8 T € 929,7 T € 

In den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind im Wesentlichen die Verbrennungsentgelte an die MHKW GmbH enthalten:
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Abschreibungen 31.12.2021 31.12.2020 Veränderung

- Immaterielle Vermögensgegenstände 52,7 T€ 41,4 T€ 11,3 T€ 

- Sachanlagen 2.901,1 T€ 2.852,6 T€ 48,5 T€ 

- Geringwertige Wirtschaftsgüter 20,5 T€ 49,5 T€ -29,0 T€ 

Zwischensumme 2.974,3 T€ 2.943,5 T€ 30,8 T€ 

- Sofortabschreibungen 184,0 T€ 872,7 T€ -688,7 T€ 

Gesamtsumme Abschreibungen 3.158,3 T € 3.816,2 T € -657,9 T € 

   davon gelbe Tonnen 161,4 T€ 843,2 T€ -681,8 T€ 

   davon sonstige Sofortabschreibungen 22,6 T€ 29,4 T€ -6,9 T€ 

Betriebsaufwendungen 31.12.2021 31.12.2020 Veränderung

- Grundstücksabgaben 66,0 T€ 48,3 T€ 17,8 T€ 

- Erhaltung Grundstücke und Gebäude 260,6 T€ 376,1 T€ -115,5 T€ 

- Erhaltung Maschine und Geschäftsausstattung 46,3 T€ 92,3 T€ -45,9 T€ 

- Erhaltung Fuhrpark 435,7 T€ 370,8 T€ 64,9 T€ 

- Schadenersatzleistungen 114,1 T€ 138,8 T€ -24,7 T€ 

- Mieten und Pachten 219,1 T€ 87,3 T€ 131,8 T€ 

- Dienst- und Schutzkleidung 136,1 T€ 143,9 T€ -7,8 T€ 

- Reinigung und Hygiene 141,7 T€ 148,8 T€ -7,1 T€ 

- Gutachten, Untersuchungen 58,0 T€ 36,4 T€ 21,5 T€ 

- Sonstige 4,2 T€ 9,5 T€ -5,3 T€ 

Summe 1.481,8 T€ 1.451,9 T€ 29,9 T€ 

Verwaltungsaufwendungen 31.12.2021 31.12.2020 Veränderung

- Versicherungen 79,5 T€ 77,5 T€ 2,0 T€ 

- Beiträge und Gebühren 13,5 T€ 18,7 T€ -5,1 T€ 

- Marketing, Öffentlichkeitsarbeit 107,8 T€ 158,1 T€ -50,3 T€ 

- Bewirtung 19,8 T€ 23,9 T€ -4,1 T€ 

- Software Wartung, Nutzung, Rechte 371,8 T€ 335,9 T€ 36,0 T€ 

- Bürobedarf 122,6 T€ 92,2 T€ 30,4 T€ 

- Fortbildung 68,8 T€ 81,6 T€ -12,8 T€ 

- Reisekosten 11,2 T€ 10,8 T€ 0,5 T€ 

- Nebenkosten des Geldverkehrs 3,6 T€ 3,0 T€ 0,6 T€ 

- Recht- und Beratung, Abschluss 34,0 T€ 34,6 T€ -0,6 T€ 

- Leistungen der Stadt Kassel 876,8 T€ 965,1 T€ -88,3 T€ 

- Sonstige 8,0 T€ 11,8 T€ -3,7 T€ 

Summe 1.717,5 T€ 1.813,2 T€ -95,7 T€ 

In den Sofortabschreibungen sind seit dem Wirtschaftsjahr 2020 auch die Anschaffungskosten für gelbe Tonnen enthalten:
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Sonstige Aufwendungen 31.12.2021 31.12.2020 Veränderung

- Altlastenfinanzierung Uml. gem. § 17 HAltlastG 32,9 T€ 35,2 T€ -2,3 T€ 

- Reduzierung Wertberichtigungen a. Ford. 29,0 T€ 23,1 T€ 5,9 T€ 

- Abgang Anlagevermögen mit Buchverlust 0,1 T€ 4,4 T€ -4,3 T€ 

- Übrige Posten 59,2 T€ 6,7 T€ 52,4 T€ 

Summe 121,1 T€ 69,4 T€ 51,7 T€ 

Periodenfremde Aufwendungen 31.12.2021 31.12.2020 Veränderung

- Wasserverbrauch Nachberechnungen 15,1 T€ 1,5 T€ 13,6 T€ 

- Kasko- u. Haftpflichtumlage Abrechnung 10,2 T€ 42,6 T€ -32,3 T€ 

- Zentrale Verwaltungsdienste Abrechnung 0,0 T€ 41,7 T€ -41,7 T€ 

- Fernwärme Endabrechnung 9,6 T€ 0,0 T€ 9,6 T€ 

- Sonstige 16,2 T€ 15,0 T€ 1,2 T€ 

Summe 51,1 T€ 100,7 T€ -49,6 T€ 

Gesamtsumme Sonstige betriebliche Aufwend. 3.371,6 T € 3.435,3 T € -63,7 T€ 

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 31.12.2021 31.12.2020 Veränderung

- Zinsen Girokonto (via Stadt Kassel) 1,1 T€ 2,2 T€ -1,0 T€ 

- Zinsen aus Steuerforderungen 0,0 T€ 0,3 T€ -0,3 T€ 

- Erträge aus Einbehalt HBeihVO § 6a Abs. 2 1,1 T€ 1,2 T€ -0,1 T€ 

Gesamtsumme Sonst. Zinsen u. ähnliche Erträge 2,3 T€ 3,6 T€ -1,4 T€ 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 31.12.2021 31.12.2020 Veränderung

- Zinsen für Altersverpflichtungen 117,9 T€ 132,7 T€ -14,8 T€ 

- Zinsen für Sacheinlage der Stadt Kassel 21,8 T€ 23,9 T€ -2,1 T€ 

- Zinsen für Steuernachzahlungen 1,4 T€ 0,0 T€ 1,4 T€ 

- Zinsen für Eigenkapital 30,7 T€ 30,7 T€ 0,0 T€ 

- Zinsen für Darlehen und Kredite 77,3 T€ 87,7 T€ -10,4 T€ 

Gesamtsumme Sonst. Zinsen u. ähnliche Aufwend. 249,1 T€ 275,0 T€ -25,9 T€ 

   davon gegenüber der Stadt Kassel 52,4 T€ 54,6 T€ -2,1 T€ 

   davon gegenüber anderen 196,7 T€ 220,4 T€ -23,8 T€ 

Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit

31.12.2021 31.12.2020 Veränderung

2.496,9 T € 3.987,3 T € -1.490,4 T € 

Auf Guthaben auf Konten der Sonderkassen erfolgt, bis der zu zahlende Negativzins (Verwahrentgelt) bei der Stadt Kassel 
wieder entfällt, ab dem zweiten Halbjahr 2021 keine Verzinsung mehr.
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Steuern vom Einkommen und Ertrag 31.12.2021 31.12.2020 Veränderung

- Körperschaftsteuer 31,7 T€ 30,9 T€ 0,8 T€ 

- Körperschaftsteuer Vorjahre -0,1 T€ 4,3 T€ -4,4 T€ 

- Gewerbesteuer 30,9 T€ 30,1 T€ 0,8 T€ 

- Gewerbesteuer Vorjahre -0,1 T€ 4,1 T€ -4,2 T€ 

- Kapitalertragsteuer 0,0 T€ 0,0 T€ 0,0 T€ 

Gesamtsumme Steuern v. Einkommen u. Ertrag 62,4 T€ 69,4 T€ -7,1 T€

Sonstige Steuern 31.12.2021 31.12.2020 Veränderung

- Kfz-Steuer 36,1 T€ 36,8 T€ -0,7 T€ 

- Steuernachzahlungen sonst. Steuern 5,3 T€ 0,0 T€ 5,3 T€ 

- Umsatzsteuerkorrektur Vorjahr -3,7 T€ 103,2 T€ -106,9 T€ 

Gesamtsumme Sonstige Steuern 37,7 T€ 140,0 T€ -102,3 T €

Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag wurden auf Basis der vorläufigen Jahresabschlüsse der einzelnen Betriebe gewerblicher 
Art des Eigenbetriebs angesetzt.

Die gewerblich verursachten Verbrennungsgeldanteile des Jahres 2019 sind durch die Änderung im Zusammenhang mit der 
Gewerbeabfallverordnung niedriger ausgefallen. Die hierdurch notwendige Vorsteuerkorrektur führte im Eigenbetrieb im 
Wirtschaftsjahr 2020 zu einem entsprechend hohen Umsatzsteueraufwand.  

31.12.2021 31.12.2020 Veränderung

2.396,8 T € 3.777,8 T € -1.381,0 T €
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Rechtliche Verhältnisse 

 

Firma: Die Stadtreiniger Kassel - Eigenbetrieb -. 
 
Sitz: Kassel. 
 
Rechtsform: Eigenbetrieb gem. § 121 Abs. 2 Satz 2 HGO. 
 
 Das Reinigungsamt der Stadt Kassel wird ab 1. Januar 1993 

als Betrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Sondervermögen 
mit Sonderrechten gemäß § 115 Abs. 1 Nr. 3 HGO) nach den 
Vorschriften der HGO, des EigBGes und der Betriebssatzung 
geführt.  

 
 Träger ist die Stadt Kassel. 
 
Betriebssatzung: vom 23. November 1992 in der Fassung der 5. Änderung vom 

24. Juni 2019. 
 
Unternehmens- 
gegenstand: Gegenstand des Eigenbetriebs ist die Sicherstellung der Ab-

fallwirtschaft mit Abfallentsorgung, der Straßenreinigung und 
des Winterdienstes in Kassel (§ 2 Abs. 1 Betriebssatzung). Zu 
diesem Zweck findet ein Betrieb von Abfallentsorgungs-, Sor-
tier- und Aufbereitungsanlagen statt, welcher auch an Dritte 
übertragen werden kann (§ 2 Abs. 4 Betriebssatzung). 

 
Darüber hinaus ist der Eigenbetrieb ermächtigt, alle den Be-
triebszweck fördernden Geschäfte und Maßnahmen wahrzu-
nehmen. Eine Teilnahme am Wettbewerb im Rahmen der 
Grenzen der kommunalen wirtschaftlichen Betätigung in einem 
Radius von 50 km um den Standort Kassel hinaus ist statthaft 
(§ 2 Abs. 2 Betriebssatzung). 

  
Geschäftsjahr: Kalenderjahr. 
 
Stammkapital: € 511.300,00. 
 
Organe der 
Gesellschaft: Stadtverordnetenversammlung (§ 6 Betriebssatzung), 
 Magistrat (§ 7 Betriebssatzung), 
 Betriebskommission (§ 8 Betriebssatzung), 
 Betriebsleitung (§ 13 Betriebssatzung). 
 
Stadtverordneten- 
versammlung: Die Stadtverordnetenversammlung entscheidet als oberstes 

Organ unter Beachtung der §§ 127 und 127a HGO über die 
Grundsätze, nach denen der Eigenbetrieb gestaltet und wirt-
schaftlich geleitet wird.  
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Magistrat: Der Magistrat der Stadt Kassel hat gemäß § 8 EigBGes die 
Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Verwaltung und Wirtschaftsfüh-
rung des Eigenbetriebes mit der Planung und den Zielen der 
Stadtverwaltung in Einklang stehen. 

 
Betriebskommission: Aufgabe der Betriebskommission ist, die Betriebsleitung zu 

überwachen.  
 
 Der Betriebskommission gehören gemäß § 8 der Betriebssat-

zung folgende Mitglieder an (die Anzahl der Betriebskommissi-
onsmitglieder ist auf 19 Personen festgesetzt): 

 
- der Oberbürgermeister oder ein von ihm benanntes Magist-

ratsmitglied als Stellvertreter/in 
- der Stadtkämmerer 
- das für den Eigenbetrieb zuständige Mitglied des Magistrats 

sowie ein weiteres Mitglied 
- besteht zwischen dem Oberbürgermeister und dem Stadt-

kämmerer Personenidentität, erhöht sich die Zahl der weite-
ren Magistratsmitglieder entsprechend  

- 11 Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung 
- 2 Mitglieder des Personalrates 
- 2 sachkundige Bürger. 
 
Den Vorsitz hat entsprechend der Betriebssatzung der Ober-
bürgermeister. Eine Vertretung wird in offener Wahl innerhalb 
der Betriebskommission bestimmt. 
 
Gemäß § 9 Abs. 1 der Betriebssatzung der Stadtreiniger Kassel 
hat Herr Oberbürgermeister Christian Geselle den Vorsitz in der 
Betriebskommission übertragen. 
 
Zur Zusammensetzung der Betriebskommission verweisen wir 
auf den Anhang (Anlage Nr. III).  
 
Im Berichtsjahr fanden drei Sitzungen der Betriebskommission 
statt. 
 
 

 
Betriebsleitung: Betriebsleiter des Eigenbetriebs war im Berichtsjahr  
  Herr Dirk Lange  
 
 Stellvertreter war im Berichtsjahr 
  Herr Peter Schaumburg  
 
 Für die Betriebsleitung wurde mit Wirkung zum 1. Juli 2000 die 

derzeit gültige Geschäftsordnung erlassen. Die Betriebsleitung 
besteht laut Geschäftsordnung aus mindestens einem Betriebs-
leiter. 
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Steuerliche Verhältnisse 
 

Der Eigenbetrieb führt überwiegend hoheitliche Tätigkeiten aus, daher ist der grund-

sätzlich von der Körperschaft und Gewerbesteuer befreit (§ 4 Abs. 5 KStG, § 2 Ge-

wStG). 

 

Es liegen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen jedoch folgende Betriebe gewerb-

licher Art vor: 

- Kantinenwirtschaft  

- Tankstelle  

- Straßenreinigung und Winterdienst  

- Abfallentsorgung einschließlich Leistungen für Duale Systeme  

- Betrieb einer Photovoltaikanlage  

 

Für diese Betriebe gewerblicher Art werden entsprechende Steuererklärungen erstellt 

und abgegeben. 

 

Eine steuerliche Betriebsprüfung der für die Jahre 2015-2018 abgegebenen Steuerer-

klärungen wurde im Jahr 2021 abgeschlossen. Die daraus resultierenden (geringfügig) 

geänderten Steuerbescheide wurden im Vorjahresabschluss berücksichtigt.  

 

Die steuerliche Veranlagung der oben genannten Betriebe gewerblicher Art ist bis zum 

Jahr 2020 durchgeführt.  

 

Die umsatzsteuerliche Abwicklung der Betriebe gewerblicher Art erfolgt über den um-

satzsteuerlichen Unternehmer Stadt Kassel. Die erforderlichen Daten werden in der 

monatlichen Umsatzsteuervoranmeldung der Stadt Kassel erfasst. 
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Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung 

und der wirtschaftlichen Verhältnisse 
nach § 53 HGrG (IDW PS 720) 
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FRAGENKREIS 1: 

 

Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte  
Offenlegung der Organbezüge 
  

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan 
für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus 
schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Ge-
schäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen 
diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns? 

 

 Es gibt eine Geschäftsordnung für die Betriebsleitung und für die Betriebskommission. 

Die Betriebsleitung besteht aus einem Betriebsleiter und dessen Stellvertreter. Grund-

sätzliche Regelungen für die Betriebskommission und die Betriebsleitung finden sich in 

der Betriebssatzung und in den allgemeinen Anordnungen und Richtlinien der Stadt Kas-

sel. Darüber hinausgehende schriftliche Weisungen gibt es nicht. Diese Regelungen ent-

sprechen unseres Erachtens den Bedürfnissen des Eigenbetriebs. 

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und 
wurden Niederschriften hierüber erstellt? 

 

 Im Geschäftsjahr 2021 fanden drei Sitzungen der Betriebskommission satt. Niederschrif-

ten hierüber wurden erstellt und liegen uns vor.  

 

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1  
Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig? 

 

 Der Betriebsleiter des Eigenbetriebes ist im Aufsichtsrat der Müllheizkraftwerke Kassel 

GmbH und als Geschäftsführer der Entsorgungsgesellschaft für Nordhessen mbH tätig. 

Darüber hinaus war der Betriebsleiter auskunftsgemäß in keinem Aufsichtsrat oder an-

deren Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG tätig. 

 

Der stellvertretende Betriebsleiter war auskunftsgemäß im Berichtszeitraum weder in ei-

nem Kontrollgremium vertreten noch als Geschäftsführer in einem anderen Unterneh-

men tätig. 
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d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) 
individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt 
nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger 
Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet? 

 

 Eine Angabe über die Vergütung der Betriebsleitung ist dem Anhang zu entnehmen. Die 

Mitglieder der Betriebskommission erhielten im Berichtsjahr für ihre Tätigkeit keine Ver-

gütung. 

 

 

FRAGENKREIS 2: 

 

Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen 

 

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisati-
onsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/ 
Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung? 

 

Von Seiten der Betriebsleitung ist ein Geschäftsverteilungsplan mit Organigramm erstellt 

worden, aus dem die Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten ersichtlich sind. Zuständigkei-

ten und Weisungsbefugnisse ergeben sich weiterhin aus dem Dienstverteilungsplan so-

wie aus Dienstanweisungen. Eine regelmäßige Überprüfung findet auskunftsgemäß re-

gelmäßig statt. 

 

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan ver-
fahren wird? 

 

 Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach 

dem Organisationsplan verfahren wurde. 

 

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und 
dokumentiert? 

 

 Bei der Auftragsvergabe werden die allgemeinen Vergaberichtlinien (AVR) der Stadt 

Kassel - gültig auch für den Eigenbetrieb - unter Beachtung des Vier-Augen-Prinzips 

angewendet. Des Weiteren sind in Arbeitsanweisungen entsprechende Regelungen zur 

Korruptionsprävention (z. B. Annahme von Geschenken) enthalten. Weiterhin liegt ein 

Informationsschreiben über die Mitnahme und Anlieferung von Abfällen und Wertstoffen 

vor.  
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Gemäß Anweisung der Betriebsleitung sind alle Bestellvorgänge mit einem Bestellwert 

über € 500,00 der Betriebsleitung zur Gegenzeichnung vorzulegen. 

 

Eingangsrechnungen in elektronischer Form werden stichprobenartig von der Betriebs-

leitung eingesehen. Eingangsrechnungen in Papierform werden grundsätzlich der Be-

triebsleitung vorgelegt. 

 

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entschei-
dungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Perso-
nalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, 
dass diese nicht eingehalten werden? 

   

Die allgemeinen Anordnungen und Richtlinien der Stadt Kassel für die gesamte Stadt-

verwaltung gelten sinngemäß auch für den Eigenbetrieb, soweit nicht ausdrücklich Ab-

weichendes bestimmt ist. Darüber hinaus gilt grundsätzlich die Betriebssatzung des Ei-

genbetriebes.  

 

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass diese Richt-

linien nicht eingehalten werden. 

 

e) Besteht eine ordnungsgemäße Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücks-
verwaltung, EDV)? 

 

 Eine ordnungsgemäße Dokumentation der Verträge ist sichergestellt, da auskunftsge-

mäß Verträge zentral im Büro der Betriebsleitung im Original abgelegt werden. Alle an-

geforderten Verträge konnten vorgelegt werden. Somit sind uns im Rahmen unserer Prü-

fung keine Tatsachen bekannt geworden, die gegen eine ordnungsgemäße Dokumenta-

tion der Verträge sprechen. 
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FRAGENKREIS 3: 

 

Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling 

 

a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fort-
schreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Pro-
jekten - den Bedürfnissen des Unternehmens? 

 

 Das Planungswesen bestehend aus Wirtschafts- und Finanzplan entspricht den Bedürf-

nissen des Eigenbetriebes. Aufgrund des zur Investitionsplanung aufgestellten Wirt-

schaftsplanes und fünfjährigen Finanzplanes können zusammenhängende und sich er-

gänzende Projekte in der langfristigen Planung bedacht werden. Dies entspricht im Hin-

blick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie sachlicher und zeitlicher 

Zusammenhänge den Bedürfnissen des Eigenbetriebes. 

 

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht? 
 

 Eine systematische Untersuchung von Abweichungen erfolgt auskunftsgemäß im Rah-

men der Quartalsberichterstattung und es erfolgt eine permanente Kontrolle durch den 

Controller im CP. Strukturelle Abweichungen werden in der Planung berücksichtigt. Bei 

negativen Abweichungen wird korrigierend eingegriffen. Wenn notwendig, werden neue 

Planansätze über einen Nachtrag zum Wirtschaftsplan aufgestellt. 

 
c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe 

und den besonderen Anforderungen des Unternehmens? 
 

 Das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung entspricht unseres Erachtens 

den Anforderungen des Eigenbetriebes. 

 
d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Li-

quiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet? 
 

 Das Liquiditätsmanagement einschließlich der Kreditüberwachung erfolgt durch die 

Stadt Kassel. Durch die Stadtkasse wird die Liquidität jederzeit gesichert. Bankvollmach-

ten bestehen auskunftsgemäß ausschließlich bei Mitarbeitern der Verwaltung der Stadt 

Kassel. 
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e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und ha-
ben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht ein-
gehalten worden sind? 

 

 Das Finanzmanagement obliegt dem Amt für Kämmerei und Steuern der Stadt Kassel. 

In diesem Zusammenhang besteht eine Art zentrales Cash-Management. 

 

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt wer-
den? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende For-
derungen zeitnah und effektiv eingezogen werden? 

 

 Eine vollständige und zeitnahe Inrechnungstellung ist sichergestellt. Bei Bedarf erfolgen 

laufende Mahnungen für den Kundenbereich. Das Mahnwesen erfolgt innerhalb des Am-

tes für Kämmerei und Steuern der Stadt Kassel sowie hausintern. Damit ist ein zeitnaher 

effektiver Forderungseinzug gewährleistet. 

 
g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und 

umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche? 
 

 Das Controlling entspricht unseres Erachtens aufgrund der Größe und Aufgaben des 

Eigenbetriebes den Anforderungen. 

 

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder  
Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine we-
sentliche Beteiligung besteht? 

 

 Die Frage ist nicht einschlägig, da der Eigenbetrieb über keine Tochterunternehmen und 

auch über keine wesentliche Beteiligung verfügt.    
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FRAGENKREIS 4: 

 

Risikofrüherkennungssystem 

 

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert 
und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzei-
tig erkannt werden können? 

 

 Für den Eigenbetrieb liegt ein ausführliches "Managementhandbuch für das integrierte 

Qualitäts-, Risiko- und Entsorgungsfachbetriebsmanagement" vor. Weiterhin wurde der 

Eigenbetrieb im September 2021 vom TÜV Süddeutschland nach DIN EN 9001:2015 

sowie als Entsorgungsfachbetrieb zertifiziert. Aufgrund dieser eingerichteten Funktions-

bereiche erscheint eine zuverlässige und frühzeitige Erkennung von bestandsgefährden-

den Risiken sichergestellt. Es erfolgen ebenso Management-Reviews, in denen Feststel-

lungen und Hinweise gegeben werden. Die Feststellungen werden von der Betriebslei-

tung behoben und die Hinweise umgesetzt. Im Rahmen des Quartalsberichts zum Wirt-

schaftsplan werden Abweichungen aufgezeigt und zukünftige Erwartungen berücksich-

tigt. 

 

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? 
Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt wer-
den? 

 

Diese Maßnahmen reichen vor dem Hintergrund der Aufgabenstellung des Eigenbetrie-

bes aus und erfüllen ihren Zweck. Im Rahmen der Prüfung haben sich keine Anhalts-

punkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden. 

 

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert? 

 

 Die Maßnahmen werden im Rahmen des Management-Handbuchs ausreichend doku-

mentiert. 
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d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit 
dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktio-
nen abgestimmt und angepasst? 

 

 Eine kontinuierliche Abstimmung und Anpassung an Veränderungen von Geschäftspro-

zessen und Funktionen ist grundsätzlich vorgesehen. 

 

 

FRAGENKREIS 5: 

 

Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate 

 

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finan-
zinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten 
schriftlich festgelegt? Dazu gehört: 

 
- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden? 

- Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen 
eingesetzt werden? 

- Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in wel-
chem Umfang dürfen offene Posten entstehen? 

- Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien aus-
schließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden 
dürfen (z. B. antizipatives Hedging)? 

 

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kredit-
konditionen und zur Risikobegrenzung? 

 

c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes In-
strumentarium zur Verfügung gestellt, insbesondere in Bezug auf 

 
- Erfassung der Geschäfte? 

- Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse? 

- Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung? 

- Kontrolle der Geschäfte? 

 

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende 
Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung ge-
zogen? 

 
e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen? 
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f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf 
die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen gere-
gelt? 

 

 Zu a) bis f): 

Der Fragenkreis ist nicht einschlägig, da der Eigenbetrieb entsprechende Instrumente 

nicht einsetzt bzw. entsprechende Geschäfte nicht abschließt. 

 

 

FRAGENKREIS 6: 

 

Interne Revision 

 

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende  
Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder 
wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen? 

 

 Eine eigenständige interne Revision auf Ebene des Eigenbetriebes besteht nicht. Die 

Funktion der internen Revision wird durch das Revisionsamt der Stadt Kassel wahrge-

nommen. Unseres Erachtens wird insoweit den Bedürfnissen des Unternehmens ent-

sprochen.  

 
b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision? Besteht bei ihrer 

Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten? 
 

 Interessenkonflikte bestehen hinsichtlich der Anbindung der Revisionstätigkeit unseres 

Erachtens noch nicht. 

 

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/ 
Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinan-
der unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organi-
satorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Kor-
ruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor? 

 

In den Jahren 2018, 2019, 2020 und 2021 hat jeweils eine Prüfung des Revisionsamts 

stattgefunden. Der Revisionsbericht wurde vorgelegt.  
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Geprüft wurde die Sonderkasse des Eigenbetriebes, insbesondere die Erstellung des 

Tagesabschlusses der Sonderklasse des Eigenbetriebes. Festgestellt wurde das Fehlen 

von Unterschriften der an der Ermittlung des Tagesabschlusses beteiligten Personen 

und dass bislang noch keine Dienstanweisung für die Sonderkasse des Eigenbetriebes 

in Kraft getreten ist. Der Erlass einer Dienstanweisung wurde vom Revisionsamt ange-

raten. 

 

Zu den Feststellungen des Revisionsamtes wurde seitens der Betriebsleitung im Jahr 

2021 schriftlich Stellung bezogen.  

 

Weitere Prüfungen fanden im Berichtsjahr nicht statt. 

 
d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer ab-

gestimmt? 
 

 Eine Abstimmung der Schwerpunkte der Internen Revision mit dem Abschlussprüfer er-

folgte nicht. 

 

e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und 
um welche handelt es sich? 

 

Siehe Fragenkreis 6, Frage c). 

 
f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der In-

ternen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revi-
sion/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen? 

 

Soweit erhebliche Mängel durch interne Revisionsmaßnahmen festgestellt werden, ist 

auskunftsgemäß eine intensive Überwachung durch die Betriebsleitung sowie eine Re-

visionsnachschau vorgesehen. 
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FRAGENKREIS 7: 

 

Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Ge-
schäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwa-
chungsorgans 

 

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwa-
chungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen 
nicht eingeholt worden ist? 

 

 Im Ergebnis unserer Prüfungshandlungen haben wir keine Feststellungen getroffen, 

dass Zustimmungen bei zustimmungsbedürftigen Rechtgeschäften bzw. Maßnahmen 

nicht eingeholt wurden. 

 

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des  
Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt? 

 

 Die Frage ist vorliegend nicht einschlägig, da Kreditgewährungen im Sinne der Frage-

stellung nicht erfolgt sind. 

 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maß-
nahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen 
vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)? 

 

 Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zu-

stimmungsbedürftiger Maßnahmen eine Zerlegung in nichtzustimmungsbedürftige Teil-

maßnahmen erfolgt ist. 
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d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit 
Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Be-
schlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen? 

 

 Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, die darauf schlie-

ßen lassen, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit den geltenden Vorschriften 

und Regelungen übereinstimmen. 

 
 

FRAGENKREIS 8: 

 

Durchführung von Investitionen 

 

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, im-
materielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf 
Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft? 

 

 Nach unseren Feststellungen erscheint das den Investitionen vorausgehenden Pla-

nungsverfahren angemessen und berücksichtigt auch Untersuchungen hinsichtlich Wirt-

schaftlichkeit, Finanzierbarkeit sowie mögliche Risiken.  

 

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preiser-
mittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Prei-
ses zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder 
Beteiligungen)? 

 

 Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Unter-

lagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren. 

 

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen lau-
fend überwacht und Abweichungen untersucht? 

 

 Eine derartige Überwachung erfolgt im Zusammenhang mit dem Planungswesen und 

der Planabweichungsanalyse.  

 

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen er-
geben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen? 

 

 Auskunftsgemäß haben sich bei abgeschlossenen Investitionen keine wesentlichen 

Überschreitungen ergeben. 
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e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge 
nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden? 

 

 Im Rahmen unserer Prüfung haben sich Anhaltspunkte im Sinne der Fragestellung nicht 

ergeben. 

 

 

FRAGENKREIS 9: 

 

Vergaberegelungen 

 

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen  
(z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben? 

 

 Im Rahmen unserer Prüfung haben sich im Berichtsjahr keine Anhaltspunkte für eindeu-

tige Verstöße gegen Vergaberegelungen ergeben. 

 

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurren-
zangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt? 

 

 Es werden auskunftsgemäß Konkurrenzangebote für wesentliche Geschäfte eingeholt. 

 

 

FRAGENKREIS 10: 

 

Berichterstattung an das Überwachungsorgan 

 

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet? 
 

 Die Betriebsleitung berichtet regelmäßig im Rahmen der Betriebskommissionssitzung 

mündlich und schriftlich über die wirtschaftliche Situation des Eigenbetriebes.    

 

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des 
Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernberei-
che? 

 

 Die Berichterstattung vermittelt nach unseren Feststellungen einen zutreffenden Ein-

druck von der Lage des Eigenbetriebes. 
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c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und 
zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht 
ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositi-
onen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet? 

 

 Die Betriebskommission wird auskunftsgemäß zeitnah über wesentliche Vorgänge un-

terrichtet. Im Berichtsjahr lagen keine ungewöhnlichen, risikoreichen oder nicht ord-

nungsgemäß abgewickelten Geschäftsvorfälle vor. Gleiches gilt für Fehldispositionen 

und wesentliche Unterlassungen.  

 

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan 
auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)? 

 

 Auskunftsgemäß waren im Berichtsjahr keine besonderen Berichte erforderlich. 

 

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 
AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend 
war? 

 

 Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Bericht-

erstattung nicht in allen Fällen ausreichend war. 

 

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt verein-
bart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwa-
chungsorgan erörtert? 

 

 Es wurde eine spezielle D&O-Versicherung für die Betriebsleitung abgeschlossen. Für 

alle Mitarbeiter des Eigenbetriebes gilt die Vermögensschadenversicherung der Stadt 

Kassel.  Die Versicherungen werden grundsätzlich durch das Rechtsamt der Stadt ab-

geschlossen und betreut.   

 

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwa-
chungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan 
offengelegt worden? 

 

 Die Frage ist vorliegend nicht einschlägig, da es keine Interessenkonflikte im Sinne der 

Fragestellung gab. 
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FRAGENKREIS 11: 

 

Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven 

 

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermö-
gen? 

 

 Nach unseren Feststellungen ist dies nicht der Fall. 

 

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig? 
 

 Die Bestände sind nicht auffallend hoch oder niedrig.  

 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich 
zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der 
Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird? 

 

 Im Rahmen unserer Prüfung haben sich diesbezüglich keine Anhaltspunkte ergeben. 

 

 

FRAGENKREIS 12: 

 

Finanzierung 

 

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquel-
len zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen 
Investitionsverpflichtungen finanziert werden? 

 

 Erläuterungen zur Kapitalstruktur, zu Finanzierungsquellen und den dazu gehörigen 

Kennziffern sind dem Hauptteil des Prüfungsberichtes zu entnehmen. 
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b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der 
Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften? 

 

 Die Frage ist vorliegend nicht einschlägig, da ein Konzern nicht vorliegt. 

 

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Ga-
rantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass 
die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht be-
achtet wurden? 

 

 Der Eigenbetrieb hat im Berichtsjahr Fördermittel des Bundes für die Umrüstung von 

Fahrzeugen, Investitionen in Sachanlagen, Abbiegeassistentensysteme sowie Investiv-

mittel zum Klimaschutz erhalten.  

 

 

FRAGENKREIS 13: 

 

Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung 

 

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapital-
ausstattung? 

 

 Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine Feststellungen dahingehend getroffen, 

dass Finanzierungsprobleme aufgrund der Eigenkapitalausstattung bestehen.  

 

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) 
mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar? 

 

 Jahresüberschüsse werden im Rahmen der Gebührenplanung grundsätzlich der allge-

meinen Rücklage zugeführt, Jahresverluste aus der allgemeinen Rücklage entnommen. 
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FRAGENKREIS 14: 

 

Rentabilität/Wirtschaftlichkeit 

 

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmen-
ten/Konzernunternehmen zusammen? 

 

 Die Frage ist vorliegend nicht einschlägig, da der Eigenbetrieb sich nicht aus unter-

schiedlichen Segmenten zusammensetzt. Wir verweisen jedoch auf die Erfolgsübersicht, 

in der das Jahresergebnis auf die einzelnen Betriebsbereiche aufgeteilt wird. 

 

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt? 
 

 Das Jahresergebnis ist nicht von einmaligen Vorgängen geprägt.  

 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leis-
tungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern 
eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden? 

 

 Es haben sich im Rahmen unserer Prüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass wesent-

liche Kredit oder andere Leistungsbeziehungen mit der Stadt Kassel zu unangemesse-

nen Konditionen vorgenommen wurden.  

 

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet? 
 

 Die Frage ist vorliegend nicht einschlägig, da Konzessionsabgaben nicht gezahlt wer-

den. 
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FRAGENKREIS 15: 

 

Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen 

 

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von 
Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste? 

 

 Nach unseren Feststellungen gab es im Geschäftsjahr keine hervorzuhebenden verlust-

bringenden Geschäfte. 

 

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um wel-
che Maßnahmen handelt es sich? 

 

 Eventuelle Verluste sind bedingt durch die Aufgabenstellung des Betriebes. Verlustbe-

grenzte Maßnahmen als hervorzuhebende Einzelmaßnahmen wurden nicht ergriffen.  

 

 

FRAGENKREIS 16: 

 

Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage 

 

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages? 
 

 Im Berichtsjahr wurde ein Jahresüberschuss erzielt. 

 

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage 
des Unternehmens zu verbessern? 

 

 Im Rahmen von Konzentrationsmöglichkeiten ist der Eigenbetrieb bestrebt, regionale 

Kooperationen und Vernetzungen zu etablieren. Grundsätzlich sind die Vorgaben des 

Kommunalabgabengesetzes und Kreislaufwirtschaftsgesetzes zu beachten.  
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Besondere Auftragsbedingungen für Prüfungen 
und prüfungsnahe Leistungen 

der Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft 

Stand: 1. Juli 2020 

Präambel 

Diese Auftragsbedingungen der Göken, Pollak und 
Partner Treuhandgesellschaft mbH Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft (kurz: 
GPP) ergänzen und konkretisieren die vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer e. V. (IDW) herausgegebenen Allgemei-
nen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (in der dem Auftrags-
bestätigungsschreiben beigefügten Fassung) und sind 
diesen gegenüber vorrangig anzuwenden. Sie gelten 
nachrangig zu einem Auftragsbestätigungsschreiben. 
Das Auftragsbestätigungsschreiben zusammen mit allen 
Anlagen bildet die „Sämtlichen Auftragsbedingungen“. 

A. Ergänzende Bestimmungen für Abschlussprüfun-
gen nach § 317 HGB und vergleichbare Prüfungen 
nach nationalen und internationalen Prüfunggrund-
sätzen

GPP wird die Prüfung gemäß § 317 HGB und unter Be-
achtung der vom IDW festgestellten deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung ("GoA") durch-
führen. Dem entsprechend wird GPP die Prüfung unter 
Beachtung der Grundsätze gewissenhafter Berufsaus-
übung so planen und anlegen, dass Unrichtigkeiten und 
Verstöße, die sich auf den Prüfungsgegenstand laut Auf-
tragsbestätigungsschreiben wesentlich auswirken, mit 
hinreichender Sicherheit erkannt werden. 

GPP wird alle Prüfungshandlungen durchführen, die sie 
den Umständen entsprechend für die Beurteilung als 
notwendig erachtet und prüfen, in welcher Form der in 
§ 322 HGB respektive den GoA vorgesehene Vermerk 
zum Prüfungsgegenstand erteilt werden kann. Über die 
Prüfung des Prüfungsgegenstands wird GPP in berufs-
üblichem Umfang berichten. Um Art, Zeit und Umfang der 
einzelnen Prüfungshandlungen in zweckmäßiger Weise 
festzulegen, wird GPP, soweit sie es für erforderlich hält, 
das System der rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollen prüfen und beurteilen, insbesondere soweit es 
der Sicherung einer ordnungsgemäßen Rechnungs-
legung dient. Wie berufsüblich, wird GPP die Prüfungs-
handlungen in Stichproben durchführen, sodass ein un-
vermeidliches Risiko besteht, dass auch bei pflichtge-
mäß durchgeführter Prüfung selbst wesentliche falsche 
Angaben unentdeckt bleiben können. Daher werden z.B. 
Unterschlagungen und andere Unregelmäßigkeiten durch 
die Prüfung nicht notwendigerweise aufgedeckt. GPP 
weist darauf hin, dass die Prüfung in ihrer Zielsetzung 
nicht auf die Aufdeckung von Unterschlagungen und 
anderen Unregelmäßigkeiten, die nicht Übereinstimmung 
des Prüfungsgegenstands mit den maßgebenden Rech-
nungslegungsgrundsätzen betreffen, ausgerichtet ist. 
Sollte GPP jedoch im Rahmen der Prüfung derartige 
Sachverhalte feststellen, wird dem Auftraggeber dies 
unverzüglich zur Kenntnis gebracht.

Es ist Aufgabe der gesetzlichen Vertreter des Auftragge-
bers, wesentliche Fehler im Prüfungsgegenstand zu kor-
rigieren und uns gegenüber in der Vollständigkeitserklä-
rung zu bestätigen, dass die Auswirkungen etwaiger nicht 
korrigierter Fehler, die von uns während des aktuellen 
Auftrags festgestellt wurden sowohl einzeln als auch in 
ihrer Gesamtheit für den Prüfungsgegenstand unwesent-
lich sind. 

B. Auftragsverhältnis

Unter Umständen werden GPP im Rahmen des Auf-
trages und zur Wahrnehmung der wirtschaftlichen Be-
lange des Auftraggebers unmittelbar mit diesem zu-
sammenhängende Dokumente, die rechtliche Relevanz 
haben, zur Verfügung gestellt. GPP stellt ausdrücklich 
klar, dass sie weder eine Verpflichtung zur rechtlichen 
Beratung bzw. Überprüfung hat, noch, dass dieser 
Auftrag eine allgemeine Rechtsberatung beinhaltet; daher 
hat der Auftraggeber auch eventuell im Zusammenhang 
mit der Durchführung dieses Auftrages von der GPP zur 
Verfügung gestellte Musterformulierungen zur ab-
schließenden juristischen Prüfung seinem verantwort-
lichen Rechtsberater vorzulegen. Der Auftraggeber ist 
verantwortlich für sämtliche Geschäftsführungsentschei-
dungen im Zusammenhang mit den Leistungen der GPP 
sowie die Verwendung der Ergebnisse der Leistungen 
und die Entscheidung darüber, inwieweit die Leistungen 
der GPP für eigene interne Zwecke des Auftraggebers 
geeignet sind. 

C. Informationszugang

Es liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 
des Auftraggebers, der GPP einen uneingeschränkten 
Zugang zu den für den Auftrag erforderlichen Aufzeich-
nungen, Schriftstücken und sonstigen Informationen zu 
gewährleisten. Das Gleiche gilt für die Vorlage zusätz-
licher Informationen (z.B. Geschäftsbericht, Feststel-
lungen hinsichtlich der Entsprechenserklärung gemäß 
§ 161 AktG), die vom Auftraggeber zusammen mit dem
Abschluss sowie ggf. dem zugehörigen Lagebericht
veröffentlicht werden. Der Auftraggeber, wird diese
rechtzeitig vor Erteilung des Bestätigungsvermerks bzw.
unverzüglich sobald sie vorliegen, zugänglich machen.
Sämtliche Informationen, die der GPP vom Auftraggeber
oder in seinem Auftrag zur Verfügung gestellt werden
(„Auftraggeberinformationen“), müssen vollständig sein.

D. Mündliche Auskünfte

Soweit der Auftraggeber beabsichtigt, eine Entscheidung 
oder sonstige wirtschaftliche Disposition auf Grundlage 
von Informationen und/oder Beratung zu treffen, welche 
die GPP dem Auftraggeber mündlich erteilt hat, so ist der 
Auftraggeber verpflichtet, entweder (a) GPP rechtzeitig 



 

 

vor einer solchen Entscheidung zu informieren und sie zu 
bitten, das Verständnis des Auftraggebers über solche 
Informationen und/oder Beratung schriftlich zu bestätigen 
oder (b) in Kenntnis des oben genannten Risikos einer 
solchen mündlich erteilten Information und/oder Beratung 
jene Entscheidung in eigenem Ermessen und in alleiniger 
Verantwortung zu treffen.  

E. Freistellung 

Der Auftraggeber ist dazu verpflichtet, GPP von allen 
Ansprüchen Dritter (einschließlich verbundener Unter-
nehmen) sowie daraus folgenden Verpflichtungen, Schä-
den, Kosten und Aufwendungen (insbesondere angemes-
sene externe Anwaltskosten) freizustellen, die aus der 
Verwendung des Arbeitsergebnisses durch Dritte 
resultieren und die Weitergabe direkt oder indirekt durch 
den Auftraggeber oder auf seine Veranlassung hin erfolgt 
ist. Diese Verpflichtung besteht nicht in dem Umfang, wie 
GPP sich ausdrücklich schriftlich damit einverstanden er-
klärt hat, dass der Dritte auf das Arbeitsergebnis ver-
trauen darf. 

F. Elektronische Datenversendung (E-Mail) 

Den Parteien ist die Verwendung elektronischer Medien 
zum Austausch und zur Übermittlung von Informationen 
gestattet und diese Form der Kommunikation stellt als 
solche keinen Bruch von etwaigen Verschwiegenheits-
pflichten dar. Den Parteien ist bewusst, dass die elek-
tronische Übermittlung von Informationen (insbesondere 
per E-Mail) Risiken (z.B. unberechtigter Zugriff Dritter) 
birgt.  

 

Jegliche Änderung der von der GPP auf elektronischem 
Wege übersandten Dokumente ebenso wie jede Wei-
tergabe von solchen Dokumenten auf elektronischem 
Wege an Dritte darf nur nach schriftlicher Zustimmung 
der GPP erfolgen.  

G. Datenschutz 

Für die genannten Verarbeitungszwecke ist die GPP be-
rechtigt, Auftraggeberinformationen, die bestimmten Per-
sonen zugeordnet werden können („personenbezogene 
Daten“), in den verschiedenen Jurisdiktionen, in denen 
diese tätig sind, zu verarbeiten.  

GPP verarbeitet personenbezogene Daten im Einklang 
mit geltendem Recht und berufsrechtlichen Vorschriften, 
insbesondere unter Beachtung der nationalen (BDSG) 
und europarechtlichen (EU-DSGVO) Regelungen zum 
Datenschutz. GPP verpflichtet Dienstleister, die im Auf-
trag der GPP personenbezogene Daten verarbeiten, sich 
ebenfalls an diese Bestimmungen zu halten. 

H. Vollständigkeitserklärung 

Die seitens GPP von den gesetzlichen Vertretern erbe-
tene Vollständigkeitserklärung umfasst gegebenenfalls 
auch die Bestätigung, dass die in einer Anlage zur Voll-
ständigkeitserklärung zusammengefassten Auswirkun-
gen von nicht korrigierten falschen Angaben im Prüfungs-
gegenstand sowohl einzeln als auch insgesamt unwe-
sentlich sind. 

I. Geltungsbereich  

Die in den Sämtlichen Auftragsbedingungen enthaltenen 
Regelungen – einschließlich der Regelung zur Haftung – 
finden auch auf alle künftigen, vom Auftraggeber erteilten 
sonstigen Aufträge entsprechend Anwendung, soweit 
nicht jeweils gesonderte Vereinbarungen getroffen wer-
den bzw. über einen Rahmenvertrag erfasst werden oder 
soweit für die GPP verbindliche in- oder ausländische 
gesetzliche oder behördliche Erfordernisse einzelnen Re-
g-lungen zu Gunsten des Auftraggebers entgegenstehen. 

Für Leistungen der GPP gelten ausschließlich die Bedin-
gungen der Sämtlichen Auftragsbedingungen; andere Be-
dingungen werden nicht Vertragsinhalt, wenn der Auf-
traggeber diese mit GPP im Einzelnen nicht ausdrücklich 
schriftlich vereinbart hat. Allgemeine Einkaufsbedingun-
gen, auf die im Rahmen automatisierter Bestellungen 
Bezug genommen wird, gelten auch dann nicht als ein-
bezogen, wenn GPP nicht ausdrücklich widerspricht oder 
GPP mit der Erbringung der Leistungen vorbehaltlos be-
ginnt. 

J. Anwendbares Recht / Gerichtsstand 

Für die Auftragsdurchführung sind die von den maß-
geblichen deutschen berufsständischen Organisationen 
(WPK, IDW, StBK) entwickelten und verabschiedeten 
Berufsgrundsätze, soweit sie für den Auftrag im Einzelfall 
anwendbar sind, bestimmend.  

Auf das Auftragsverhältnis und auf sämtliche hieraus 
oder aufgrund der Erbringung der darin vereinbarten 
Leistungen resultierenden außervertraglichen Angelegen-
heiten oder Verpflichtungen findet deutsches Recht An-
wendung. 

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle in Verbindung mit 
dem Auftrag oder den darunter erbrachten Leistungen 
entstehenden Rechtsstreitigkeiten ist Bremen, Deutsch-
land.
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Allgemeine Auftragsbedingungen 
für 

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 

vom 1. Januar 2017 

1. Geltungsbereich 

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern 
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas
send ,Wirtschaftsprüfer" genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, 
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart 
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. 

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten. wenn dies ausdrücklich vereinbart 
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber. 

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im 
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, 
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen. 

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf - außer bei betriebs
wirtschaftlichen Prüfungen - der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung. 

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden 
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den 
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen 
hinzuweisen. 

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers 

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für 
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und 
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von 
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren 
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des 
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen. 

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der 
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen. 

4. Sicherung der Unabhängigkeit 

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der 
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des 
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech
nung zu übernehmen. 

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den 
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der 
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt. 

5. Berichterstattung und ml)ndliche Auskünfte 

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung 

maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern 
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des 
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. 
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich. 

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers 

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen - sei es im Entwurf oder in 
der Endfassung) oder die Information Ober das Tätigwerden des Wirtschafts
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen 
Anordnung verpflichtet. 

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die 
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig. 

7. Mängelbeseitigung 

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung 
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der 
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber 
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder 
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber 
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9. 

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber 
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1,
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf 
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. 

(3) Offenbare Unrichtigkeiten. wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und 
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und 
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die 
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene 
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten 
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören. 

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz 

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, 
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm 
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu 
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht 
entbindet. 

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten die nationalen und europarechtllchen Regelungen zum Datenschutz 
beachten. 

9.Haftung 

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 
Abs. 2 HGB. 

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet 
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung 
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, 
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. 

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu. 

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer 
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt. 
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